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Kurzfassung 

1. Im Dezember 2006 beauftragte das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales (BMAS) das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), 

durch Modellrechnungen Konzepte zur Neuordnung des Niedriglohn-

bereichs zu untersuchen. Ausgangspunkt für die Analysen ist das Gutach-

ten „Vorrang für das reguläre Arbeitsverhältnis: Ein Konzept für Existenz 

sichernde Beschäftigung im Niedriglohnbereich“ von Peter Bofinger, Martin 

Dietz, Sascha Genders und Ulrich Walwei für das Sächsische Ministerium 

für Wirtschaft und Arbeit (SMWA). 

2. Der Vorschlag der Autorengruppe besteht aus drei Kernelementen: (1) 

Einer Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für bedürftige Geringver-

diener; (2) der Beseitigung der bevorzugten abgaben- und steuerrechtli-

chen Behandlung von Mini- und Midi-Jobs sowie (3) eingeschränkte Hinzu-

verdienstmöglichkeiten für Empfänger des ALG II.  

3. Die Simulationsrechnungen beruhen auf der Abbildung der gesetzlichen 

Regeln zu Transfers und Abgaben von 2007 für Haushalte des Sozio-

ökonomischen Panels (SOEP) und der Einkommens- und Verbrauchsstich-

probe 2003. Ermittelt wurden insbesondere die fiskalischen Kosten in der 

kurzen Frist (Einführungskosten) und Effekte auf das Arbeitsangebot.  

4. Die Ex-ante-Analysen zeigen zunächst, dass – wie von den Autoren er-

wartet – das Arbeitsangebot für Teilzeitbeschäftigung mit geringer Wo-

chenstundenzahl abnimmt und sich in Richtung Vollzeitbeschäftigung be-

wegt. Der Angebotseffekt in Stunden ist zwar insgesamt positiv, hält sich 

aber – gemessen in Vollzeitäquivalenten – mit ca. 55.000 in Grenzen. Eine 

gesamtwirtschaftliche Zunahme des Arbeitsangebotes in Personen (Parti-

zipationseffekt) ist nicht zu erwarten. 

5. Die Umsetzung des Vorschlags würde kurzfristig vermutlich nicht zu 

Mehrkosten für die öffentliche Hand führen. Zwar entstehen Mehrausga-

ben für den Sozialversicherungszuschuss und das erhöhte Kindergeld so-

wie das Wohngeld. Dem stehen aber Minderausgaben aufgrund einge-

schränkter Hinzuverdienstmöglichkeiten, der Abschaffung des befristeten 

Zuschlags beim Übergang von ALG I in ALG II und dem befristeten Kin-

derzuschlag im SGB II gegenüber. Würden Mini- und Midi-Jobs voll steuer- 

und abgabenpflichtig, könnte die Umsetzung des Vorschlags sogar Einspa-

rungen für die öffentlichen Haushalte hervorrufen.  
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6. Die Untersuchung der quantitativen Auswirkungen des Vorschlags auf 

das verfügbare Einkommen verschiedener Haushaltstypen illustriert, dass 

die so genannten Aufstocker im ALG II – ohne Verhaltensänderungen – 

lediglich mit einem vollen Zuschuss den Bezug der Grundsicherung been-

den können. Ausgehend vom Status Quo schätzt das IAB, dass dies einem 

Fünftel der knapp eine Million Personen mit aufstockendem ALG II gelin-

gen könnte. Dieses Ergebnis deckt sich weitgehend mit theoretischen  

Überlegungen, wonach es sich für viele ALG II-Bezieher kaum rechnet, 

eine Vollzeitbeschäftigung anzustreben. Detaillierte Analysen nach Haus-

haltstypen legen darüber hinaus nahe, einzelne Parameter des Vorschlags 

(z. B. hinsichtlich der Fördergrenzen oder auch der Förderhöhe) zu über-

denken. So werden bei Alleinerziehenden aufgrund von Mehrbedarfszu-

schlägen im SGB II die finanziellen Anreize nur bedingt gestärkt. 

7. Bestimmte Elemente des Vorschlags verursachen Mitnahmeeffekte, da 

sie zu keinen Verhaltensänderungen führen. So können beispielsweise al-

lein stehende Vollzeitbeschäftigte mit bereits langer Wochenarbeitszeit vor 

der Förderung ihr Arbeitsangebot durch die Zuschüsse gar nicht weiter 

ausdehnen. Liegt ihr monatlicher Bruttolohn im Förderbereich, erhalten sie 

auch ohne jede Ausweitung ihres Angebots einen Zuschuss. Ähnliches gilt 

für Familien mit mehreren Kindern, die bislang nicht bedürftig waren und 

aufgrund der neu eingeführten Zuschläge zusätzliche staatliche Leistungen 

erhalten. Das Arbeitsangebot könnte in diesen Fällen aufgrund von Mit-

nahmeeffekten längerfristig sogar zurückgehen. 

8. Die Kehrseite der Mitnahmeeffekte ist die Verbesserung der Einkom-

menssituation von erwerbstätigen Haushalten im Niedriglohnbereich. Der 

Sozialversicherungszuschuss und das erhöhte Kindergeld kompensieren 

zum Teil die Verminderung des verfügbaren Einkommens im Zuge der 

stärkeren Anrechnung eigenen Erwerbseinkommens im SGB II. Die Vertei-

lungseffekte des Reformvorschlags sind bezogen auf die gesamte perso-

nelle Einkommensverteilung sehr gering. Innerhalb der Gruppe der „alten“ 

und „neuen“ Transferempfänger gewinnen die Haushalte mit hohen Er-

werbseinkommen, während Haushalte mit kleinen aufstockenden Einkünf-

ten erwartungsgemäß verlieren. 

9. Die neuen Transferleistungen können verdeckte Armut abbauen. Wenn 

die Administration des Sozialversicherungszuschusses und des erhöhten 
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Kindergelds entsprechend ausgestaltet wird, könnte sich im Vergleich zu 

bereits bestehenden, jedoch nicht realisierten ALG-II-Ansprüchen, eine 

höhere Inanspruchnahme einstellen. Dieser zusätzliche Take-Up würde 

zwar die fiskalischen Entlastungswirkungen vermindern. Dafür würden er-

werbstätige Haushalte, die heute an oder unterhalb der ALG-II-Grenze in 

versteckter Armut leben, besser gestellt. Dies ist vor allem dann zu erwar-

ten, wenn die Zuschüsse im Rahmen der steuerlichen Veranlagung ge-

währt werden. 

10. Ein Ziel des Vorschlags war die Entlastung des Fallmanagements bei 

den Bedarfsträgern des SGB II. Möglichst vielen Menschen sollte bei nied-

rigen Löhnen der Weg zur Arge oder zur optierenden Kommune erspart 

bleiben. Der Vorschlag kann ausgehend von den Modellrechnungen als ein 

erster Schritt in diese Richtung gesehen werden. Kurzfristig könnten bei 

Umsetzung des Vorschlags mindestens 220.000 erwerbstätige Hilfebezie-

her und deren Angehörige aus dem ALG II ausscheiden. Langfristig kann 

sich diese Zahl durch Verhaltensänderungen erhöhen. Umgekehrt ist aller-

dings zu beachten, dass zusätzlicher administrativer Aufwand auf die Fi-

nanzämter zukäme. Dem gegenüber steht aber der Vorteil, dass sich die 

Bedarfsträger dadurch noch mehr auf das Fördern und Fordern der Pro-

blemgruppen konzentrieren können.  

11. Der vom BMAS weiter entwickelte Vorschlag des Autorenteams ist in 

seiner jetzigen Formulierung höchst komplex. Verschiedene Arbeitszeit-

grenzen für den Sozialversicherungszuschuss einerseits und das erhöhte 

Kindergeld andererseits führen zu Sprungstellen der Förderung und ver-

ringern die Transparenz für alle Beteiligten. Dies würde sich dann weiter 

verschärfen, wenn der Vorschlag umgesetzt würde und die Mini- und Midi-

Jobs – wie in einer der durchgerechneten Varianten – in ihrer jetzigen 

Form aufrechterhalten würden. 

12. Insgesamt liegt mit dem Vorschlag eine mögliche Alternative zur aktu-

ell diskutierten Neugestaltung der Hinzuverdienstmöglichkeiten und der 

Neuordnung des Niedriglohnbereichs vor. Zusätzliche Kosten des Vor-

schlags für die öffentliche Hand sind nach den Rechnungen des IAB eher 

unwahrscheinlich. Die Angebotseffekte zeigen ein wachsendes Interesse 

an Existenz sichernder Beschäftigung. Angesichts ihres begrenzten Um-

fangs ist jedoch nicht zu erwarten, dass allein durch die Umsetzung des 
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Vorschlags ein substanzieller Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit in 

Deutschland eintreten wird. Dies schließt natürlich nicht aus, dass die mit 

dem Vorschlag einher gehende Verbesserung der Anreizstrukturen im 

Niedriglohnbereich bei wachsender Dynamik der Arbeitskräftenachfrage zu 

weiter verbesserten Arbeitsmarktergebnissen beitragen könnte. Um dies 

zu erreichen, sind jedoch die Parameter des sich als „Blaupause“ verste-

henden Vorschlags noch einmal zu überprüfen. 
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1 

men und geringfügiger 

Beschäftigung einzurichten. 

Hintergrund 
Ausgangspunkt für die nachfolgenden Analysen ist das Gutachten „Vor-

rang für das reguläre Arbeitsverhältnis: Ein Konzept für Existenz sichernde 

Beschäftigung im Niedriglohnbereich“ von Peter Bofinger, Martin Dietz, 

Sascha Genders und Ulrich Walwei für das Sächsische Ministerium für 

Wirtschaft und Arbeit (SMWA). Das Gutachten arbeitet heraus, dass der 

Arbeitsmarkt für den „harten Kern“ der Arbeitslosen zu wenig aufnahme-

fähig ist. Als eine wesentliche Ursache dafür wird das Fehlen adäquater 

Niedriglohnbeschäftigung benannt. Ein Ausbau des Niedriglohnsektors 

werde zunächst durch die in Deutschland vergleichsweise hohen 

Sozialabgaben beschränkt, die insbesondere Beschäftigung am unteren 

Ende der Lohnskala erschwerten und den aus Anreizgründen wichtigen 

Abstand zu den Transferleistungen verringerten. Das in Form von 

Subventionen bestehende Privileg zu Gunsten der Mini-Jobs sorge auf der 

Nachfrageseite dafür, dass einfache reguläre Arbeitsplätze zu wenig für 

die darauf angewiesenen wettbewerbsschwachen Arbeitnehmer zugänglich 

wären. Auch wenn die Arbeitsmarktreformen und insbesondere Hartz IV 

aus Sicht der Autoren in die richtige Richtung weisen, bestünden 

institutionelle Barrieren fort, die eine Wiedereingliederung von 

Arbeitslosen im Niedriglohnsegment erschweren. Dies gelte insbesondere 

für die Hinzuverdienstmöglichkeiten im Arbeitslosengeld II im 

Zusammenspiel mit den Mini- und Midi-Job-Regelungen. Da niedrige 

Einkommen weniger stark auf die Transferleistung angerechnet werden, 

ergebe sich ein starker Anreiz, im Transferbezug zu verweilen und das 

Einkommen durch Aufnahme eines kleinen Mini-Jobs aufzustocken. Die 

Hinzuverdienstmöglichkeiten im SGB II böten so die Möglichkeit, es sich 

mit einer Kombination aus Transfereinkom

Auf der Basis ihrer Untersuchung entwickelt die Autorengruppe einen Vor-

schlag, der auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen am unteren 

Ende der Lohn- und Einkommensskala zielt. Möglichst viele Menschen sol-

len auch bei niedrigen Löhnen einer Existenz sichernden Beschäftigung auf 

dem Arbeitsmarkt nachgehen können. Möglichst wenige Personen sollen 

allein oder überwiegend auf den Bezug von Transferleistungen angewiesen 

sein. Erreicht werden soll dies durch einen Maßnahmenbündel mit drei 

Kernelementen:  
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 Einer Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für bedürftige Gering-
verdiener, die als negative Einkommensteuer ausgestaltet werden 
könnte.  

 Abbau aller Vergünstigungen zu Gunsten von Mini- und Midi-Jobs, um 
die Beschäftigungsförderung stärker auf bedürftige Haushalte und Per-
sonen zu konzentrieren. Mini- und Midi-Jobs wären somit in vollem Um-
fang sozialversicherungs- und steuerpflichtig.  

 Modifizierte Hinzuverdienstregelungen sollen Brücken in eine Existenz 
sichernde Beschäftigung schlagen. Niedrige Zusatzverdienste würden 
danach stärker als heute auf die Transferleistung angerechnet. Bei ei-
nem Hinzuverdienst verbleiben bis zu einem monatlichen Bruttolohn 
von 750 € von Singles bzw. 1300 € von Paarhaushalten lediglich 15 % 
beim Transferbezieher. Der bisher geltende Freibetrag für die ersten 
hundert hinzuverdienten Euro entfiele vollständig. Der nicht angerech-
nete Einkommensteil ist dem Vorschlag zufolge als Werbungskosten-
pauschale zu betrachten. 

Im Dezember 2006 beauftragte das Bundesministerium für Arbeit und So-

ziales (BMAS) das IAB damit, den Vorschlag der Autorengruppe eingehend 

zu untersuchen. Dazu wurde von Seiten des Ministeriums eine Modellspe-

zifikation des SMWA-Gutachtens und eine Variante entwickelt, die im fol-

genden Kapitel näher beschrieben werden. 

Im Einzelnen sieht der Auftrag vor,  

 die quantitativen Auswirkungen des Vorschlags auf das verfügbare Ein-
kommen verschiedener Haushaltstypen darzustellen, 

 die damit verbundenen fiskalischen Kosten in der kurzen Frist (Einfüh-
rungskosten) zu beziffern,  

 die einhergehenden Verteilungswirkungen für die Haushalte abzubilden, 

 die Effekte auf das Arbeitsangebot zu schätzen. 

Um die damit aufgeworfenen Fragen beantworten zu können, werden Si-

mulationsrechnungen durchgeführt. Die angewandte Methodik wird im 

nächsten Abschnitt beschrieben. 
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2 

2.1 

                                                

Grundlagen der Simulationen 
Gemeinsames Merkmal aller Simulationsrechnungen ist die Anwendung 

des deutschen Steuer- und Sozialrechts auf Haushalte bzw. Personen. 

Zum einen handelt es sich dabei um beispielhafte Berechnungen für Mus-

terhaushalte (Abschnitt 3.1). Dazu werden bestimmte Annahmen über die 

Zusammensetzung des Haushaltes sowie Art und Umfang der in den 

Haushalt fließenden Einkommen und das Haushaltsvermögen getroffen. 

Für die Berechnung des ALG II-Anspruchs und des Wohngeldes sind zu-

dem Angaben über eine fiktive Miete nötig. 

Im zweiten Fall liegen den Berechnungen keine konstruierten Haushalte, 

sondern reale Haushalte aus einem der beiden von uns verwendeten Mik-

rodatensätze – der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) oder 

dem Sozioökonomischen PANEL (SOEP) – zugrunde. Diese Stichproben-

haushalte sind repräsentativ für die gesamte deutsche Wohnbevölkerung. 

Mittels geeigneter Hochrechnungsfaktoren kann somit von der Stichprobe 

auf die Grundgesamtheit geschlossen werden. 

Methodik 
Die grundsätzliche Vorgehensweise zur Ermittlung der Auswirkungen des 

Vorschlags auf die fiskalischen Kosten, die personelle Einkommensvertei-

lung und das Arbeitsangebot besteht im Vergleich einer Ausgangssituation 

vor der Reform und einem Zustand nach der Reform. Die Ausgangssituati-

on wird auch als Basisszenario oder Benchmark bezeichnet, das Reform-

szenario auch als Counterfactual. Die Wirkungen der Reform werden durch 

Differenzenbildung zwischen der Basis und dem Counterfactual ermittelt. 

Fiskalische Wirkungen (vgl. 3.2) und Verteilungseffekte (vgl. 3.3) werden 

in einem ersten Schritt statisch analysiert. Verhaltensänderungen werden 

in diesen Untersuchungen per Annahme ausgeschlossen. Diese Vorge-

hensweise beruht auf der Fiktion, die Haushalte unmittelbar nach der Re-

form erneut beobachten zu können, zu einem Zeitpunkt, zu dem noch gar 

keine Veränderungen möglich waren, quasi am „Morgen danach“.1

 

1 Für eine ausführliche Dokumentation der Methodik siehe Redmond, Sutherland und 
Wilson (1998). Jacobebbinghaus (2004) diskutiert die Verwendung von Steuer-Trans- 

fer-Mikrosimulationsmodellen im Zusammenhang mit der Evaluation der Hartz-Gesetze. 

 



IABForschungsbericht Nr. 7/2007   13

Bei der Simulation der Arbeitsangebotseffekte (vgl. 3.4) wird dagegen un-

terstellt, dass die Haushalte genug Zeit hatten, sich mit den neuen Regeln 

vertraut zu machen und ihre optimale Entscheidung getroffen haben. 

Logischerweise handelt es sich beim Reformszenario um eine kontrafakti-

sche Situation. Sie kann daher nur geschätzt (prognostiziert) werden. Die 

Ausgangssituation ist dagegen prinzipiell direkt beobachtbar. In der Praxis 

muss jedoch auch zumeist das Benchmark modelliert werden, da zwischen 

dem Zeitpunkt der Erhebung der Daten und ihrer Verfügbarkeit ein zeitli-

cher Abstand besteht. Eine korrekte Abbildung des Benchmark setzt vor-

aus, dass das beobachtete Verhalten und das dieses Verhalten bestim-

mende institutionelle Gefüge (hier: Steuern und Transfers) zeitlich zu-

sammenfallen. Für unsere Fragestellung ist diese Voraussetzung nicht ge-

geben. Die verwendeten Daten (EVS 2003, SOEP-Wellen 2004 und 2005) 

beschreiben nicht das Steuer-Transfer-System des Jahres 2007. Beide Da-

tensätze stammen aus der Zeit vor der Einführung des SGB II. Als Refe-

renz (Basis) für die Wirkungen des SMWA-Modells soll jedoch der Rechts-

stand 2007 gelten. 

Für eine Ex-ante Simulationsstudie folgt daraus zunächst einmal, dass die 

beobachteten Einkommen und das beobachtete Erwerbsverhalten (in 2003 

bzw. 2004) nicht das Ergebnis Nutzen maximierender Wahlhandlungen 

unter dem heute geltenden Recht darstellen, sondern bestenfalls optimale 

Allokationen zum Zeitpunkt der Durchführung der Befragungen.2 Anderer-

seits können ökonometrische Schätzungen zur Identifikation von individu-

ellem Verhalten nur auf Basis von beobachteten Daten und den zum Zeit-

punkt der Erhebung gültigen Gesetzen und Institutionen erfolgen. Dieser 

Teil eines Simulationsmodells braucht demnach immer auch die histori-

schen rechtlichen Regelungen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns für folgende Vorgehensweise ent-

schieden: Die Arbeitsangebotseffekte des SMWA-Modells, definiert als 

prognostizierte Abweichung des Angebotsverhaltens vom Status Quo 

2007, wird durch den Vergleich von zwei geschätzten Zuständen ermittelt. 

                                                                                                                                                      

 

2 Idealerweise würde man Daten aus 2007 verwenden, die aber nicht zur Verfügung 
stehen. 
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Sowohl das Arbeitsangebot unter den aktuellen Rahmenbedingungen als 

auch das Arbeitsangebot im Counterfactual werden mittels Simulationen 

auf Basis des empirischen Arbeitsangebotsmodells (vgl. 3.4.2) bestimmt. 

Für die Simulation der fiskalischen Veränderungen und der Verteilungsef-

fekte wird dagegen eine andere Vorgehensweise gewählt. Sie werden 

durch Anwendung des heutigen Steuer-Transfer-Rechts auf die Individual-

daten der SOEP-Welle 2004 berechnet. Diese Vorgehensweise ignoriert 

Verhaltensänderungen, die im Zuge von Veränderungen des Steuer- oder 

Transferrechts zwischen den Jahren 2005 und 2007 erfolgten oder die auf 

weitere Faktoren zurückgehen. Sie hat jedoch den Vorteil, dass die Ergeb-

nisse auf Basis der EVS und des SOEP besser vergleichbar sind. 

Die Alternative zur einfachen Verwendung von Originaldaten aus einer 

Vorperiode besteht darin, die Erwerbsbeteiligung im Ausgangsszenario zu 

schätzen. Die Stichprobenpopulation wird dabei einer Art dynamischen 

Fortschreibung durch Verhaltensanpassung unterzogen. Prinzipiell wäre 

uns dies mit Hilfe des empirischen Arbeitsangebotsmodells auf Basis des 

SOEP auch möglich. Eine entsprechende Schätzung ist jedoch keineswegs 

trivial und erfordert erheblichen zusätzlichen Aufwand. Zwar kann auf die-

se Weise der reine Arbeitsangebotseffekt der zu untersuchenden Reform 

bestimmt werden. Die fiskalischen Effekte hängen jedoch davon ab, in-

wieweit aus einem veränderten Arbeitsangebot eine höhere Beschäftigung 

resultiert. Die dabei auftretenden Lohneffekte ziehen ihrerseits fiskalische 

Veränderungen nach sich. Letztlich sind „echte“ fiskalische Effekte und 

Verteilungswirkungen nur dann abschätzbar, wenn die gesamtwirtschaftli-

chen Effekte, insbesondere die Lohnbildung und die tatsächlichen Beschäf-

tigungseffekte, modelliert werden können. 

2.2 Szenarien 
Das Ausgangsszenario ist durch den aktuellen Rechtsstand (1.1.2007) be-

schrieben. 

Die beiden Reformszenarien (Szenario 1 und Szenario 2) unterscheiden 

sich lediglich darin, dass im ersten Szenario die Kernelemente 1 bis 3 des 

Gutachtens für das Sächsische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 

(SMWA) (Bofinger et al. 2006: 87-102) komplett umgesetzt werden. Im 

zweiten Szenario werden dagegen nur die Kernelemente 1 und 2 umge-
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setzt. Die derzeit gültigen sozialversicherungsrechtlichen Regelungen blei-

ben bestehen, d. h. die Mini- und Midijobs werden nicht abgeschafft.  

Beiden Szenarien gemeinsam sind: 

Gestaltung der "Hinzuverdienstmöglichkeiten" 
im ALG II-Bezug (Kernelement 1) 

Der bisherige Freibetrag bei Erwerbstätigkeit (§ 30 SGB II) wird ge-
strichen. Für erwerbstätige ALG II-Bezieher werden die bisherigen 
Absetzbeträge für Werbungskosten, notwendige Versicherungsbeiträ-
ge und geförderte Altersvorsorgebeiträge (§ 11 Abs. 2 Nrn. 3 bis 5 
SGB II), die bisher ohne Nachweis auf pauschal 100 Euro angesetzt 
waren, durch eine Aufwandpauschale ersetzt: Bei jedem erwerbstäti-
gen Hilfeempfänger bleiben als Mehraufwandsentschädigung 15 % 
vom Bruttoeinkommen, in Abweichung zum SMWA-Gutachten jedoch 
mindestens 30 € pro Monat (entspricht 15 % von 200 €) anrech-
nungsfrei. 

Die obere Grenze für die Aufwandspauschale wird für Alleinstehende 
und Alleinerziehende auf 112,50 € (entspricht 15% von 750 €) und 
für Paarhaushalte auf 195 € (entspricht 15% von 1300 €) im Monat 
begrenzt. 

Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge im Niedriglohn-
bereich und „Erhöhtes Kindergeld“ (Kernelement 2) 

Sozialversicherungszuschuss (SV-Zuschuss) 
Die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung werden ganz oder 
teilweise in Form einer Einkommensteuergutschrift erstattet, jedoch 
nur dann, wenn das Arbeitsverhältnis einen bestimmten Umfang (in 
Arbeitsstunden) erreicht. Für Alleinstehende liegen die Schwellenwer-
te bei 15 (halber Zuschuss) und 30 Wochenstunden (voller Zu-
schuss). Alleinerziehende müssen dagegen nur 10 bzw. 20 Stunden 
je Woche arbeiten, um sich für die Steuergutschriften zu qualifizieren. 

Bei einem „halben Zuschuss“ reduzieren sich die Beitragssätze eines 
Arbeitnehmers auf die Hälfte. 

Paare werden als Kombination von Alleinstehenden bzw. Alleinerzie-
henden/Alleinstehenden behandelt. D. h. bei einen kinderlosen Paar 
sind pro Partner 15/30 Wochenstunden für den halbierten/vollen Zu-
schuss erforderlich, bei einem Paar mit Kindern bei einem Partner 
mindestens 15/30 und dem anderen Partner mindestens 10/20 Wo-
chenstunden für den halbierten/vollen Zuschuss. 
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In Abweichung zum SMWA-Gutachten, in dem auf das geltende Steu-
errecht bei der Einkommensteuerveranlagung von Paaren Bezug ge-
nommen wird, werden "Paare" nach dem Recht des SGB II behandelt, 
d. h. als Paare gelten nicht dauernd getrennt lebende Ehegatten, Le-
benspartner und in einer "Einstehensgemeinschaft" lebende Personen 
(§ 7 Abs. 3 Nr. 3 SGB II). 

Der SV-Zuschuss wird bis zu bestimmten Einkommensgrenzen für das 
"abgabenbefreite Grundeinkommen" gewährt, danach wird er in einer 
so genannten Gleitzone abgeschmolzen. Der volle SV-Zuschuss wird 
bei Alleinstehenden und Alleinerziehenden bis zur Höhe von 750 € 
und bei Paaren bis zu 1.300 € (Einkommen von zwei Beziehern wer-
den zusammengezählt) gewährt. 

"Erhöhtes Kindergeld" 
Die Höhe des so genannten erhöhten Kindergelds (vgl. Bofinger et al. 
2006: 95 f.) wird durch die Differenz des „normalen“ Kindergeldes 
(154 €) zum jeweiligen Bedarf der nicht erwerbsfähigen Kinder (Sozi-
algeld nach § 28 Abs. 1 Nr. 1 SGB II) bzw. der erwerbsfähigen Kinder 
unter 25 Jahren (Arbeitslosengeld II nach § 20 Abs. 2 Satz 2 SGB II) 
bestimmt. Der Zuschuss beträgt für Kinder bis zum vollendeten 14. 
Lebensjahr 53 € und für Kinder über 14 Jahren und unter 25 Jahren 
122 € monatlich. Die vollen Beträge werden bis zur jeweiligen Ein-
kommensgrenze (1.300 € für Alleinerziehende und 2.000 € für Paare) 
bezahlt. Bei höheren eigenen Erwerbseinkommen wird das erhöhte 
Kindergeld linear abgeschmolzen. Die Gleitzone für das erhöhte Kin-
dergeld beginnt jeweils im Anschluss an die Gleitzone des SV-
Zuschusses. Die obere Grenze, ab der kein erhöhtes Kindergeld mehr 
bezahlt wird, ergibt sich, indem für jedes Kind 400 € zur unteren 
Grenze (1300 € für Alleinerziehende, 2000 € für Paare) addiert wer-
den. Für eine Alleinerziehende mit einem Kind wird das erhöhte Kin-
dergeld zwischen 1300 und 1700 € abgeschmolzen (siehe auch Tabel-
le 4.3 in Bofinger et al. 2006: 96). 

Auch für diesen Einkommenszuschuss gelten Schwellenwerte für die 
Mindestarbeitszeiten für die erwerbstätigen Mitglieder des jeweiligen 
Haushalts. Dabei wird nicht zwischen Alleinstehenden, Alleinerziehen-
den und Paaren unterschieden. Es gilt einheitlich die 15 h bzw. 30 h-
Grenze. Aus Arbeitsverhältnissen mit mindestens 15 h entsteht ein 
Anspruch auf das halbe, für solche mit mindestens 30 Wochenstun-
den auf das volle erhöhte Kindergeld. 

Der bisherige Kinderzuschlag (§ 6a BKGG) entfällt. 
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Abgabenbelastung von Erwerbseinkommen 
im Niedriglohnbereich 
In Gegenüberstellung zum ursprünglichen Konzept und zur Ermittlung 
der "Einzeleffekte" (Arbeitsangebot, fiskalische Auswirkungen) des 
Kernelements 3 werden zwei Varianten der Gestaltung von Sozialver-
sicherungsabgaben untersucht, die jeweils eine andere Bemessung 
für den SV-Zuschuss ergeben: 

Im Szenario 1, der „SMWA-Variante“ (vgl. Bofinger et al. 2006, 
Kernelement 3, S. 99-102), wird die volle Sozialversicherungspflicht 
für alle Beschäftigungsverhältnisse ab dem ersten Euro eingeführt. 
Die bisherige Freigrenze (Minijob) und die heutige Gleitzone (Midijob) 
entfallen. In der Praxis müsste diese Maßnahme durch eine Reihe von 
Detailregelungen begleitet werden. Insbesondere wäre zu klären, wie 
die Sozialversicherungspflicht von Personen ausgestaltet sein soll, die 
eine abhängige Beschäftigung im Nebenerwerb ausüben und erst da-
durch sozialversicherungspflichtig werden. Konkret geht es also dar-
um, ob z. B. Beamte, Rentner oder Selbständige in vollem Umfang 
Sozialabgaben auf Arbeitseinkommen aus einem abhängigen Beschäf-
tigungsverhältnis zu leisten hätten. Bofinger et al. (2006: 100) erken-
nen diesen zusätzlichen Regelungsbedarf, ohne jedoch für alle Fälle 
konkrete Lösungen vorzuschlagen. Nach ihren Vorstellungen sollten 
im Idealfall alle Einkommen aus abhängiger Beschäftigung gleicher-
maßen belastet werden. Aus diesem Grund, aber auch aufgrund des 
großen zusätzlichen Aufwandes, der mit Sonderreglungen für alle 
„Spezialfälle“ verbunden wäre, haben wir uns entschieden, alle Ein-
künfte aus nichtselbständiger Tätigkeit mit dem vollen Abgabensatz 
zu belasten. Diese Annahme hat zur Folge, dass die zusätzlichen Ein-
nahmen in den Systemen den Sozialen Sicherung tendenziell über-
schätzt werden. 

Im Szenario 2 bleiben die bisherigen sozialversicherungsrechtlichen 
Regelungen bestehen. Die Bemessung der Steuergutschriften/Zu-
schüsse erfolgt ansonsten nach den oben beschriebenen Arbeitszeit- 
und Einkommensregelungen. 

Die konkrete Umsetzung dieser Vorgaben in den Simulationsmodellen ist 

im Anhang in Tabelle 19 dokumentiert. 
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2.3 

2.3.1 

Empirische Grundlagen 

Datenbasis 
Die Simulationsrechnungen beruhen auf dem Sozioökonomischen Panel 

(Wellen 2004 und 2005, SOEP) und der Einkommens- und Verbrauchs-

stichprobe (EVS) aus dem Jahr 2003. 

Die EVS enthält ca. 53 Tsd. Haushalte mit detaillierten Angaben zu Ein-

kommen und Vermögen. Sie wird z. B. auch für Berechnung der Regelsät-

ze der Sozialhilfe im SGB XII herangezogen. Neben dem relativ großen 

Stichprobenumfang stellt die sehr detaillierte Erfragung verschiedener Ein-

kommensarten innerhalb des Befragungsquartals einen Vorteil dar. Nega-

tiv zu bewerten ist hingegen die unscharfe Abgrenzung zeitlich aufeinan-

derfolgender Einkommen innerhalb des Befragungszeitraums. Fallen in 

einem Haushalt Einkommen innerhalb eines Quartals in weniger als drei 

Monaten an, wird bei der Bezugnahme auf Monatseinkommen der errech-

nete Monatswert systematisch unterschätzt. Zusätzlich basiert die als 

Quotenstichprobe angelegte EVS auf einer freiwilligen Teilnahme der 

Haushalte. Zusammen mit dem mit der Teilnahme verbundenem hohen 

Aufwand für den Befragten ist mit Selektionsverzerrungen und damit mit 

Einschränkungen bei der Repräsentativität zu rechnen. 

Dem zweiten Mikrosimulationsmodell sowie den Arbeitsangebotsschätzun-

gen liegen die Daten des SOEP zugrunde. Für den Steuer-Transfer-Teil des 

Modells, in dem auf Basis beobachteter oder geschätzter Bruttostunden-

löhne Nettoeinkommen in Abhängigkeit von der angebotenen Menge an 

Arbeitsstunden berechnet werden, werden Informationen zu den Einkom-

men von Personen bzw. Haushalten und zu aktuellen und vergangenen 

Erwerbsumfängen benötigt. Da in jeder Welle des SOEP über 80 % der 

Haushalte in den ersten vier Monaten eines Jahres befragt werden und 

weil Angaben zu den Vermögen der Haushalte nur retrospektiv vorliegen, 

werden die Nettohaushaltseinkommen auf Basis der retrospektiv erfragten 

Vorjahreswerte simuliert. Das aktuelle Jahr, für das vollständige Informa-

tionen vorliegen ist 2004. Schätzungen auf Basis neuerer Daten sind erst 

nach Veröffentlichung der Daten aus dem SOEP 2006 möglich. 
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2.3.2 Repräsentativität der Daten 
Für die Interpretation der Simulationsergebnisse ist die Repräsentativität 

der verwendeten Datensätze hinsichtlich der Abbildung von Erwerbstätig-

keit und Haushalten im unteren Einkommensbereich entscheidend.  

Systematische Vergleiche zwischen der EVS und dem SOEP kommen zu 

dem Ergebnis, dass der Bereich der unteren Einkommensverteilung mit 

der EVS schlechter erfasst wird als mit dem SOEP, wobei aber auch für 

das SOEP eine Untererfassung der unteren Einkommensschichten sehr 

wahrscheinlich ist (Becker et al. 2003). Grundsätzlich ist bei Befragungs-

daten von einer geringeren Teilnahmebereitschaft (EVS) bzw. einer höhe-

ren Verweigerungsrate (SOEP) der unteren Einkommensschichten auszu-

gehen. Als ein weiterer Grund für die deutliche Untererfassung von Haus-

halten aus dem unteren Einkommensbereich kann bei der EVS zusätzlich 

das Fehlen von fremdsprachigen Haushaltsbüchern genannt werden  

(Becker et al. 2003). Die Hochrechnung der EVS-Haushalte anhand der 

Rahmendaten des Mikrozensus berücksichtigt neben soziodemographi-

schen Merkmalen auch die Verteilung von Nettoeinkommensklassen. Aller-

dings wird das Haushaltsnettoeinkommen im Mikrozensus nur undifferen-

ziert mit einer pauschalen Frage erfasst. Zudem werden nur Einkommens-

klassen erfragt. Das Gewichtungsverfahren der EVS schließt damit eine 

Untererfassung unterer Einkommensschichten nicht aus.  

Eine Gegenüberstellung der in der EVS erfassten Haushalte, die den Bezug 

von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt angeben mit den stichtagsbezo-

genen Daten der Sozialhilfestatistik des Jahres 2003 (Tabelle 1) soll dies 

nochmals deutlich machen: 

Tabelle 1: Haushalte mit Bezug von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 

Sozialhilfestatistik 
31.12.2003

EVS
2003

Sozialhilfehaushalte 
(in Tsd.)

1.423 982

Transfervolumen 
(in Mio. €)

7.381 4.019
 

Quelle: Eigene Berechnungen, EVS 2003, Statistisches Bundesamt: Statistik der Sozialhilfe 2003. 
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Die EVS enthält (hochgerechnet) 982 Tsd. Haushalte in denen mindestens 

eine Person laufende Hilfe zum Lebensunterhalt bezieht. Die Sozialhilfe-

statistik hingegen weist für den Dezember 2003 eine Zahl an Haushalten 

(Bedarfsgemeinschaften) mit Bezug von laufender Hilfe zum Lebensunter-

halt außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 1,4 Mio. aus (Tabelle 1). In 

der EVS sind nur ca. 70 % aller Sozialhilfehaushalte erfasst und somit sind 

diese deutlich unterrepräsentiert. Bei den Arbeitslosenhilfeempfängern er-

reicht die EVS mit hochgerechneten 1,88 Mio. Empfängern den Jahres-

durchschnitt 2003 von 2 Mio. Empfängern deutlich besser. Die auf ein Jahr 

hochgerechneten Ausgaben für laufende Hilfe zum Lebensunterhalt liegen 

im Vergleich zu den Haushalten noch deutlicher unter den amtlichen Zah-

len. Dort stehen Ausgaben von 4,0 Mrd. € tatsächliche Ausgaben in Höhe 

von 9,6 Mrd. € aus der amtlichen Statistik gegenüber. Erfasst sind also 

nur ca. 54 % der tatsächlich geflossenen Ausgaben. Insbesondere Sozial-

hilfehaushalte mit höheren Ansprüchen sind damit untererfasst. 

Um Aussagen zur Repräsentativität der Datenquellen bei der Abbildung 

von Erwerbstätigkeit treffen zu können, wurde in Abbildung 1 die Vertei-

lung der erzielten Bruttoeinkommen aus abhängiger Vollzeitbeschäftigung 

in beiden Datenquellen (gewichtet) der tatsächlichen Lohnverteilung 

- ermittelt aus der Beschäftigtenhistorik des IABs (BEH) 2004 - gegen-

übergestellt, da für die Simulationsrechnungen insbesondere die Vertei-

lung des Einkommens aus abhängiger Beschäftigung relevant ist. 
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Abbildung 1: Verteilung der Bruttoeinkommen abhängiger Vollzeitbeschäftigter 

Lohnverteilung sozialversicherungspflichtig Beschäftigter
- Bruttomonatseinkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Arbeitslosenversicherung 2004,  Vollzeitbeschäftigte inkl. Auszubildende -
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Quelle: Eigene Berechnungen, EVS 2003, SOEP 2004, Beschäftigtenhistorik des IABs 2004. 
 

Die Verteilung der Bruttoarbeitseinkommen zeigt eine deutliche Unterer-

fassung von geringen Arbeitseinkommen zwischen 300 € je Monat und 

1.400 € und eine Übererfassung höherer Arbeitseinkommen. Allerdings ist 

zu berücksichtigen, dass die drei Verteilungen aufgrund unterschiedlicher 

zeitlicher Bezüge (EVS 2003), bzw. unterschiedlicher Erhebungsgrundla-

gen (Stichtagskonzept, Jahreszeitraum) nicht uneingeschränkt miteinan-

der verglichen werden können. Bei der EVS ist zusätzlich zu berücksichti-

gen, dass die monatlich dargestellten durchschnittlichen Erwerbseinkom-

men aufgrund der Problematik der fehlenden zeitlichen Zuordnung der 

Quartalswerte auf die einzelnen Monate noch überschätzt werden.3  

Für die Interpretation der Simulationsergebnisse lässt sich zusammenfas-

sen: Die Untererfassung von Haushalten aus dem unteren Einkommensbe-

reich und insbesondere von Transferhaushalten in der EVS wird zu einer 

                                                 
3 In der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe berichten die Haushalte über ihre Ein-

nahmen und Ausgaben innerhalb eines Quartals. Die Bezugsdauer der Zahlungen ist in 
der Datenbasis nicht ersichtlich. Fällt der Übergang aus Erwerbstätigkeit in einen an-
deren Zustand, z. B. in Arbeitslosigkeit, innerhalb eines Quartals an, kann das monat-
liche Einkommen aus den Angaben nicht exakt ermittelt werden. 
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Unterschätzung der Haushalte mit einem simulierten SGB II-Anspruch oh-

ne Erwerbseinkommen und insbesondere zu einer Unterschätzung des 

Transfervolumens führen. Bei den Ergebnissen des SOEP ist diesbezüglich 

mit realistischeren Ergebnissen zu rechnen. Allerdings gilt auch hier, dass 

die Datenbasis tendenziell zu einer Untererfassung an simulierten Trans-

ferempfänger führen wird. Hinsichtlich der Erfassung von niedrigen Er-

werbseinkommen bei Vollzeitbeschäftigten, welche für die die Simulation 

des Sozialversicherungszuschusses von größerer Relevanz sein können, 

zeigen beide Datenquellen hingegen nur eine leichte Untererfassung. 

2.4 Modellgüte im Ausgangsszenario 
Zur Überprüfung der Modellgüte haben wir wichtige Eckwerte aus der 

amtlichen Statistik mit den aus den Simulationen hochgerechneten fiskali-

schen Größen, durchschnittlichen Einkommenskomponenten und Haus-

haltszahlen verglichen. Tabelle 2 fasst die Ergebnisse zusammen. Aus den 

Abweichungen lassen sich Rückschlüsse auf Über- oder Unterschätzungen 

der Modellgrößen ziehen. 
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Tabelle 2: Vergleich zwischen Simulationsmodellen und amtlichen Quellen4

Amtliche 
Zahlen
12/2005

EVS 2003 
(simuliert)

SOEP 2004
(simuliert)

BEH 2005
(simuliert)

Empfängerhaushalte (in Tsd.)

Wohngeld 781 2.080 2.729 x

SGB II 3.930 3.947 3.846 x
SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung, Sozialhilfe (jeweils außerhalb 
v. E.)

542 311 774 x

Ausgaben (Jahressummen 
in Mio. €)

SGB II: Alg2, Sozialgeld, KdU, Mehrbedarfe 27.340 19.953 20.938 x

Wohngeld 1.350 2.363 2.408 x
SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung, Sozialhilfe (jeweils außerhalb 
v. E.)

2.858 976 4.976 x

Beiträge zur Sozialversicherung aus 
Beschäftigung 292.423 307.922 317.159 298.572

  davon aus voll sozialversicherungs-
  pflichtiger Beschäftigung x x x 292.210

  davon aus Mini-Jobs (Arbeitgeber) x x x 4.948

  davon aus Midi-Jobs (Arbeitgeber) x x x 754

  davon aus Midi-Jobs (Arbeitnehmer) x x x 659  
Quelle: Eigene Berechnungen, EVS 2003, SOEP 2004, Beschäftigtenhistorik des IABs 2004, Statistik 

der BA 2005, Statistisches Bundesamt 2006. 
 

Beide Modelle überschätzen den bisherigen Wohngeldbezug deutlich. Die 

Abweichung dürfte im Jahresdurchschnitt kleiner sein, da der Rückgang in 

der Inanspruchnahme des Wohngeldes sich im Verlauf des Jahres 2005 

vollzog, das Statistische Bundesamt aber nur die Zahl zum Jahresende 

ausweist. Trotz deutlich höherer Empfängerzahlen von mehr als 100 % 

liegen die simulierten Gesamtausgaben für das Wohngeld näher bei den 

tatsächlichen Ausgaben. Dies deutet darauf hin, dass es eine hohe Zahl an 

Haushalten mit sehr geringen Wohngeldansprüchen in den Simulationser-

gebnissen gibt. Tatsächlich haben in den Simulationen der EVS ca. 800 

Tsd. Haushalte einen simulierten Wohngeldanspruch von weniger als 50 € 

im Monat. Insbesondere bei Haushalten mit solch geringen Beträgen ist 

                                                 
4   vergleicht die Angaben amtlicher Quellen aus dem Jahr 2005 mit den Hoch-

rechnungsergebnissen der Simulationsmodelle für 2007. Für eine präzise Abschätzung 
der Modellgüte wäre der Vergleich mit simulierten Zahlen für 2005 richtig, für die zu-
sätzlicher Modellierungsaufwand nötig wäre. Auf entsprechende zusätzliche Simulatio-
nen wurde aus Zeitgründen verzichtet. Die Unterschiede zwischen Hochrechnungen 
für 2005 und 2007 dürften vergleichsweise gering sein. 

Tabelle 2
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von einer hohen bewussten oder unbewussten Nicht-Inanspruchnahme 

der Leistung auszugehen, sodass in statischer Sicht die Zahl an (theore-

tisch) anspruchsberechtigten Wohngeldhaushalten tatsächlich deutlich hö-

her liegen wird als die Zahl der realisierten Ansprüche. 

Die gleichen Überlegungen gelten auch für die Simulationsergebnisse im 

SGB II. Auch dort kann davon ausgegangen werden, dass nicht alle Haus-

halte, bewusst oder unbewusst, ihre Ansprüche realisieren.  

Dementsprechend müsste die Zahl an Haushalten mit einem simulierten 

SGB-II-Anspruch die Vergleichszahl aus der amtlichen Statistik auch deut-

lich übertreffen. Dass mit der EVS und dem SOEP trotzdem nur knapp 

4 Mio. Empfängerhaushalte ermittelt werden, hat mehrere Gründe. Zu-

nächst spiegelt sich in den Daten, die im Jahr 2003 bzw. am Anfang des 

Jahres 2004 erhoben wurden, die negative Entwicklung auf dem Arbeits-

markt bis zum Jahr 2005 nicht wieder. Daneben können Unschärfen in der 

Simulation selbst zu Verzerrungen führen. Gewichtiger ist jedoch, dass mit 

den beiden Datenquellen Haushalten aus dem unteren Einkommensbe-

reich untererfasst werden. Bereits für die tatsächlich befragten Sozialhilfe-

empfänger und deren Ansprüche zeigten sich deutlich geringere Zahlen als 

in der amtlichen Statistik (Vergleiche Kapitel 2.3). Zum anderen werden in 

den Mikrosimulationsmodellen keine Verhaltensänderungen der Individuen 

berücksichtigt. So bestand insbesondere bis zur gesetzlichen Neudefinition 

der Bedarfsgemeinschaft für volljährige Kinder, aber auch für unverheira-

tete Paare besteht immer noch ein Anreiz, den gemeinsamen Haushalt in 

mehrere Bedarfsgemeinschaften aufzuspalten und so die Bedürftigkeit 

herbeizuführen.  

Entsprechend wird mit beiden Datenquellen auch das Ausgabevolumen im 

SGB II deutlich unterschätzt. Auch dies deutet wieder auf eine hohe Zahl 

an Haushalten hin, die nur über geringe simulierte Ansprüche verfügen 

und bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Nicht-Inanspruchnahme relativ 

groß ist. Überrepräsentiert sind hingegen Haushalte mit höheren Ansprü-

chen. Diese ersten Schlussfolgerungen bestätigen sich bei der Betrachtung 

der Verteilung der Anspruchshöhe (Abbildung 2). Während mit den Simu-

lationen auf Basis der EVS 42 % der SGB-II-Haushalte einen Anspruch 

von unter 300 € erreichen (SOEP 33 %), hatten im Juli 2004 nur ca. 12 % 

aller bei der BA registrierten SGB-II-Bedarfsgemeinschaften eine entspre-

chende Anspruchshöhe.  
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Abbildung 2: Verteilung der Anspruchshöhe SGB II 
Verteilung der simulierten und tatsächlichen Anspruchshöhe SGB II
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*Auswertung auf Basis der 313 Kreise, deren Daten im Fachverfahren A2LL vollständig enthalten sind, vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2006: Grundsicherung für Arbeitsuchende: 
Geldleistungen an Bedarfsgemeinschaften im Juli 2005, Sonderbericht, Nürnberg.  

Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass es unter den Haushalten mit si-

mulierten Ansprüchen deutlich mehr Haushalte gibt, die über eigenes Ein-

kommen verfügen: Während in den Simulationsergebnissen mit der EVS 

nur 17 Prozent (SOEP 27 %) der SGB-II-Haushalte über kein anrechenba-

res Einkommen verfügen, haben nach den Angaben der offiziellen Statistik 

ca. 44 Prozent der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften kein eigenes Einkom-

men, das bei der Berechnung des ALG-II-Anspruchs angerechnet wird. Die 

Überschätzung der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften die über eigenes Ein-

kommen verfügen, zeigt sich auch in den Durchschnittswerten, die in 

Tabelle 3 ausgewiesen sind. 

Haupteinkommensquelle der Bedarfsgemeinschaften in den Simulations-

ergebnissen ist das Einkommen aus Erwerbstätigkeit. Tatsächlich gibt es 

zwischen den Modelldaten und den vorläufigen Auswertungen von SGB-II-

Daten deutliche Unterschiede in der (Vollzeit-) Erwerbstätigkeit (Tabelle 

4). Bei Erwerbstätigen mit geringen Ansprüchen ist ebenfalls wieder von 

einer hohen Nicht-Inanspruchnahme zustehender Leistungen auszugehen.  
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Tabelle 3: Tatsächliche und simulierte SGB II-Ansprüche (Mittelwert in € je 
Monat) 

EVS SOEP BA-Statistik

Alleinstehend 383 411 511

Alleinerziehend 1 Kind 483 459 650

Alleinerziehend 2 
Kinder 576 516 733

Paar ohne Kinder 406 458 684

Paar mit 1 Kind 408 455 798

Paar mit 2 Kindern 418 412 919

Alle 414 437 621  
Quelle: Eigene Berechnungen, SOEP 2004, EVS 2004, BA-Statistik 2005. 

 

Tabelle 4: Erwerbstätige in SGB II – Bedarfsgemeinschaften (in Tsd.)

SOEP EVS Administratives 
Panel SGB II 09/2005

Vollzeit 1.144 1.825 372

Teilzeit 548 715 148

Geringfügige 
Beschäftigung 594 113 490

Nicht Erwerbstätig 3.817 3.473 4.142

Nicht Erwerbsfähig 2.087 1.987 1.837

Gesamt 8.190 8.113 6.990
 

Quelle: Eigene Berechnungen, SOEP 2004, EVS 2003, AdminP 2005. 
 

Da die Bruttoeinkommen aus abhängiger Beschäftigung (Abschnitt 2.3.2) 

und die Beiträge zur Sozialversicherung gut zwischen Simulationen und 

amtlicher Statistik übereinstimmen, ist für den Niedrigeinkommensbereich 

mit bisher nicht realisierten SGB II-Ansprüchen zu rechen. 
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3 
3.1 

3.1.1 

                                                

Ergebnisse der Simulationsrechnungen 

Auswirkungen auf das verfügbare Einkommen 
In diesem Abschnitt wird die Wirkung des SMWA-Modells auf das Haus-

haltsnettoeinkommen von vier typischen Haushalten mit SGB II-

Leistungsbezug untersucht.  

Für die typischen Haushalte wird unterstellt: 

− Außer dem Einkommen aus Erwerbstätigkeit und evtl. Kindergeld  
existieren keine anrechenbaren Einkommen; es wird von einem 
Stundenlohn von 7,50 € ausgegangen; 

− Außer für Kinder von Alleinerziehenden fallen keine Mehrbedarfe an;  

− Die Kosten der Unterkunft (KdU) entsprechen den durchschnittlichen 
anerkannten Kosten im SGB II im Bundesgebiet5 soweit nicht aus-
drücklich erwähnt. 

 

Fall 1: Alleinstehende 
Abbildung 3 zeigt den Verlauf des Haushaltnettoeinkommens eines Allein-

stehenden, aus dem auch die Kosten der Unterkunft zu decken sind, im 

Vergleich zwischen geltendem Recht (dünne Linien) und den Modellan-

nahmen nach SMWA-Gutachten (Referenzszenario, fette Linien). Blau ist 

das Haushaltsnettoeinkommen in Kombination des Erwerbseinkommens 

mit Wohngeld und SV-Zuschuss dargestellt. Die Linien in orange stellen 

die Kombination von Erwerbseinkommen und SGB II-Leistungen dar. Un-

terstellt ist ein Lohnsatz von 7,50 € pro Stunde. Auf der unteren horizon-

talen Achse ist das Bruttoeinkommen abgetragen, auf der oberen die da-

für aufzuwendenden Wochenarbeitstunden. 

Die verschärften Anrechnungen für das zu modifizierende SGB II senkt 

das Nettoeinkommen deutlich ab.6 Der bei 15 Arbeitstunden einsetzende 

 
5 Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2006).  

6 Die Sozialversicherungspflicht für Mini-Jobs führt auch in der Kombination mit Wohn-
geld zu einer Verringerung des Nettoeinkommens, weil das geringfügig höhere Wohn-
geld (pauschaler Abzug für SV-Beiträge) die zusätzlichen SV-Abgaben nicht ausgleicht. 
Im Vergleich zu den höheren Ansprüchen im SGB II ist diese Konstellation jedoch 
nicht relevant. 
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halbe SV-Zuschuss wirkt sich erst bei 22 Arbeitsstunden als Verbesserung 

gegenüber dem SGB II aus. 

Abbildung 3: Netto- und Bruttoeinkommen für Alleinstehende 

Vergleich Ist / SMWA
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Ab 30 h wirkt der erhöhte SV-Zuschuss als zusätzliche Verbesserung der 

Einkommensposition, der wegen Überschreiten der 750 €-Grenze bereits 

nicht mehr voll gewährt wird. Im Bereich 32 bis 40 h wird eine Einkom-

mensverbesserung sowohl gegenüber dem heutigen Wohngeld- als auch 

gegenüber dem SGB II-Anspruch erreicht. Der volle SV-Zuschuss trägt 

nicht mehr zu einer Überwindung der Bedürftigkeit bei, sondern wirkt als 

Anreiz, das Arbeitsangebot auszudehnen. Der volle SV-Zuschuss löst in 

diesen Haushalten, bezogen auf das primäre Ziel der Maßnahme, den ALG 

II-Bezug zu beenden, Mitnahmeeffekte aus. 

Bei niedrigeren Lohnsätzen (z. B. 6,00 €) tritt erst bei höherer Stunden-

zahl, hier 27 h, durch den Zuschuss eine Verbesserung gegenüber dem 

gekürzten SGB II ein. Dafür können in einem weiten Bereich zwischen 32 

und 50 h Einkommensverbesserungen gegenüber dem geltenden Recht 

erreicht werden. 
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Ein höherer Bedarf wegen höherer KdU in Ballungsgebieten führt zu einer 

Verschiebung der Budgetlinien nach oben.7 Der KdU-Anspruch im SGB II 

erhöht sich dabei stärker als das Wohngeld in der höheren Mietstufe. Teu-

ere Mieten führen also dazu, dass die Wirkung des SV-Zuschuss erst bei 

höheren Stundenzahlen wirksam wird. 

Die Bruttoeinkommen, bei denen der SV-Zuschuss und das  Wohngeld ei-

ne Besserstellung gegenüber dem veränderten Hilfebezug (SGB II) auslö-

sen, liegen beim durchschnittlichen KdU-Bedarf für Alleinstehende bei 

700 €. 

Abbildung 5 zeigt die Verteilung der Bruttoeinkommen von Alleinstehen-

den mit SGB II-Anspruch im September 2005. Etwa 75% der erzielten 

Einkommen liegen unter 400 €, knapp 90% unter 700 €. Bei einer Umstel-

lung der Transferleistungen nach dem SMWA-Modell könnten damit 

25.000 Personen aus dem SGB II-Bezug ausscheiden, 240.000 müssten 

zunächst erhöhte Anrechnungen in Kauf nehmen (vgl. Abbildung 8, S.35). 

Bei der Interpretation dieser Zahlen ist jedoch zu berücksichtigen, dass 

die derzeitige Verteilung der Zuverdienste maßgeblich durch die aktuellen 

Anrechnungsregeln bestimmt wird. Die Mehrheit der ALG II-Bezieher ver-

hält sich in etwa entsprechend der Theorie des Arbeitsangebotes und ist 

überwiegend an kleinen Teilzeit-Beschäftigungsverhältnissen interessiert. 

Hinzu kommt, dass de jure deutlich mehr Ansprüche bestehen als tatsäch-

lich geltend gemacht werden (vgl. Abschnitt 2.4). 

                                                 

7 Das gleiche gilt für andere Mehrbedarfe, z. B. für Ernährung. 
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Abbildung 4: Bruttoeinkommen von Alleinstehenden mit SGB II-Anspruch 
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3.1.2 Fall 2: Alleinerziehende mit einem Kind 
Neben dem eigenen Bedarf des Kindes von 207 EUR erhöhen sich die Leis-

tungen nach dem SGB II für Alleinerziehende mit einem Kind unter 7 Jah-

ren um 124 € (anerkannter Mehrbedarf nach § 21). Durch höhere Wohn-

kosten (+ 152 €) und den Bedarf des Kindes (207 + 124 €) steigt der 

SGB II-Anspruch so gegenüber Alleinstehenden unter Anrechnung des 

Kindergeldes an. Im Wohngeld werden ca. 100 € mehr bezahlt, das Kin-

dergeld wird nicht angerechnet. Insgesamt vergrößert sich der Abstand 

zwischen SGB II-Leistung und Wohngeld nach geltendem Recht.  

Bei Aufnahme einer Arbeit setzt bei 10 Arbeitsstunden der halbe SV-

Zuschuss, bei 15 h das halbe erhöhte Kindergeld, bei 20 h der volle SV-

Zuschuss und bei 30 h das volle erhöhte Kindergeld ein. 

Insgesamt haben die Regeln des Reformvorschlags zur Folge, dass erst 

bei 30 h und 975 € Bruttolohn die Budgetlinie mit Erhalt des vollen erhöh-

ten Kindergelds – und bereits wieder rückläufigem SV-Zuschuss –die Net-

toeinkommen aus dem modifizierten SGB II übersteigt (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Netto- und Bruttoeinkommen für Alleinerziehende mit einem Kind 

Vergleich Ist / SMWA
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Auch hier zeigt die Verteilung der bisherigen Bruttoeinkommen von Allein-

erziehenden im SGB II mit ein oder mehren Kindern, dass bisher 90% der 

Erwerbstätigen niedrigere Bruttoeinkommen als 975 € erzielen. 

Für Alleinerziehende mit 2 Kindern zeigen sich nahezu die gleichen Ergeb-

nisse. 

3.1.3 
erbstätig Wie in Abbildung 6 dargestellt erreicht ein Erwerbstätiger bei einem Paar 

 

Fall 3: Paar ohne Kind – Partner nicht 
erw

ohne Kinder bei einem unterstellten Stundenlohn von 7,50 € erst bei 33 

Arbeitsstunden und ca. 1100 € Bruttoeinkommen eine Verbesserung ge-

genüber dem modifizierten SGB II. Bisher liegen 70% der im SGB II ange-

rechneten Erwerbseinkommen unter dieser Verdienstgrenze. 
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Abbildung 6: Nettoeinkommen für Paar ohne Kind 

Vergleich Ist / SMWA
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3.1.4 Fall 4: Paar mit einem Kind – Partner nicht er-
werbstätig 

Bei Paaren mit Kindern steigt einerseits der Bedarf, andererseits steigt 

durch das erhöhte Kindergeld auch das zu erzielende Haushaltsnettoein-

kommen. Ab einer Beschäftigung mit 30 Wochenstunden wird in Paar-

haushalten der Bedarf der Kinder, wie er sich aus dem SGB II ergibt, 

durch das erhöhte Kindergeld gedeckt. Der zusätzliche Bedarf einer größe-

ren (teureren) Wohnung, wie er in dem in Abbildung 7 dargestellten Bei-

spiel unterstellt ist, führt jedoch dazu, dass der Haushalte über ein höhe-

res Bruttoeinkommen verfügen muss, um den Hilfebezug zu beenden. 

Auch dieser Haushaltstyp erreicht erst bei 7,50 € Stundenlohn mit 33 Ar-

beitsstunden und ca. 1100 € brutto ein Nettoeinkommen über den An-

sprüchen aus einem modifizierten SGB II. Bisher verdienen 65% der Paar-

haushalte mit einem oder mehreren Kindern weniger als diesen Betrag 
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Abbildung 7: Nettoeinkommen für Paar mit einem Kind 

Vergleich Ist / SMWA
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3.1.5 Fazit 
Selbst die gemäß Reformvorschlag verschärften SGB II-Anrechnungs-

vorschriften sind für die meisten SGB II-Haushalte günstiger als die Ein-

kommensergänzung durch Wohngeld und Zuschüsse des SMWA-Modells. 

Nur Alleinstehende mit vollem Zuschuss oder Erwerbstätige mit Vollzeitbe-

schäftigung, für die ein Anreiz für Ausweitung der Arbeitszeit nicht zentra-

les Ziel des Modells ist, würden ihre Einkommensposition gegenüber den 

geltenden und den modifizierten Hinzuverdienstregelungen im SGB II 

verbessern. In diesen Konstellationen ist mit Mitnahmeeffekten zu rech-

nen. 

Die zu erzielenden Bruttoeinkommen, die in Verbindung mit den Zuschüs-

sen eine Beendigung der Leistungsansprüche im SGB II auslösen können, 

sind im Vergleich zu den bisher beobachteten Einkommen hoch. D.h. der 

überwiegende Teil der bisher schon Erwerbstätigen mit aufstockendem 

SGB II-Bezug würde mit den Zuschüssen bei unverändertem Verhalten 

nicht erreicht. Dies legen Auswertungen der Verteilungen des bisher er-

zielten Bruttoeinkommens aus Erwerbstätigkeit in SGB II-Haushalten na-

he.  
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Knapp 90% der Alleinstehenden und Alleinerziehenden und 65 bis 70% 

der Paare liegen bisher mit ihren Erwerbseinkommen unter den Schwellen 

für eine Besserstellung durch die Zuschüsse, würden also überwiegend im 

SGB II-Bezug verbleiben.8 Die Schwellen gelten näherungsweise, da Stun-

denlöhne und Arbeitszeit nicht kontrolliert werden können. 

Tabelle 5: Bedarfsgemeinschaften mit Erwerbseinkommen (absolut, Zeilen-
prozent) 

in Tsd. in % in Tsd. in %

Alleinstehend 2.155 314 14,5 276 87,9

Alleinerziehend 601 140 23,3 123 87,9

Paar ohne Kind 468 197 42,1 138 70,1

Paar mit Kind(ern) 629 304 48,3 194 63,8

Sonstige 13 3 25,5 2 66,7

Alle 3.865 957 24,8 733 76,6

BDG Typ
Bedarfs-

gemeinschaften 
in Tsd.

davon: mit 
Erwerbseinkommen

davon: Schwellen für 
Besserstellung nicht 

erreicht

 
Quelle: Eigene Berechungen, Administratives Panel auf Basis von A2LL zum September 2005, Hochrechnung und Schätzung. 

Übertragen auf die etwa 957.000 Erwerbstätigen mit SGB II-Bezug vom 

September 2005 bedeutet dies (vgl. Tabelle 5), dass von ihnen trotz der 

SMWA-Zuschüsse 733.000 (77%) im SGB II verbleiben würden. 224.000 

könnten dagegen sofort mit Wohngeld und Zuschüssen aus dem SGB II-

Bezug ausscheiden. 

Diese Ergebnisse decken sich weitgehend mit theoretischen Überlegungen, 

wonach es sich für viele ALG II-Bezieher nicht oder nur sehr wenig rech-

net, eine Vollzeitbeschäftigung anzustreben. Da die Zahl der potentiell An-

spruchsberechtigten deutlich über den knapp 1 Mio. derzeit erfassten 

„Aufstockern“ liegt (vgl. Tabelle 4), gibt es wesentlich mehr Haushalte als 

die geschätzten 224.000, die den SV-Zuschuss erhalten könnten (vgl. Ab-

schnitt 3.2, Tabelle 6). Dieser Personenkreis könnte ohne Veränderung 

des geltenden Rechts die Zahl der „Aufstocker“ zukünftig erhöhen. 

                                                 
8 Auswertung und Hochrechnung zum Stand September 2005 auf Basis von A2LL-Daten. 
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Voraussetzung für eine breitere Wirksamkeit des SMWA-Modells bei den 

vorgegebenen Schwellenwerten ist also eine Veränderung im Verhalten 

der Hilfebezieher (höheres Arbeitsangebot) und die Aussicht auf einen 

entsprechenden Arbeitsplatz. Das SMWA-Modell setzt Anreize für die Ak-

zeptanz niedriger Lohnsätze und langer Arbeitszeiten. Der halbe SV-

Zuschuss reicht in der Regel nicht dazu aus, den SGB II-Bezug zu verlas-

sen. Nur in Kombination mit dem erhöhten Kindergeld können Alleinerzie-

hende bei halbem SV-Zuschuss SGB II-unabhängig werden. 

Da die SV-Zuschüsse an die bundesweit weitgehend gleichen SV-Beiträge 

gekoppelt sind, Wohnkosten und damit die Bedarfe aber räumlich variie-

ren, wirkt das Modell bei teueren Mieten oder bei anderen Mehrbedarfen 

tendenziell schwächer. 

Abbildung 8: Anteil der Bedarfsgemeinschaften nach Bruttoeinkommen 

Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit Bruttoeinkommen unter…€
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Quelle: IAB / Administratives Panel auf Basis von A2LL zum September 2005 
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3.2 

                                                

Fiskalische Einführungskosten 
In diesem Abschnitt berichten wir die Ergebnisse der Simulationsrechnun-

gen mit beiden Steuer-Transfer-Modellen.9 Wie in Abschnitt 2.1 beschrie-

ben, werden die Wirkungen des SMWA-Modells auf die öffentlichen Haus-

halte, durch den Vergleich von Basis- und Reformszenario ermittelt. Ver-

haltensänderungen der betroffenen Haushalte bleiben unberücksichtigt. 

Der gesamtfiskalische Effekt setzt sich im Wesentlichen aus fünf Teileffek-

ten zusammen: 

 Einsparungen im Bereich des SGB II (ALG II und KdU) 

 Ausgaben für den SV-Zuschuss 

 Erhöhte Ausgaben für Wohngeld 

 Ausgaben für das erhöhte Kindergeld 

 Zusätzliche Einnahmen bei den Sozialversicherungsbeiträgen und 
der Lohnsteuer 

Einsparungen im Bereich des SGB II 

Mit gut 4 Mrd. EUR (auf Basis der EVS) bzw. ca. 3,1 Mrd. EUR (Basis 

SOEP) stellen die verminderten Ausgaben für das ALG II und die KdU den 

wichtigsten Einzelposten in Tabelle 7 dar. Auf Basis der EVS-Simulationen 

beenden 1,25 Mio. Haushalte den Hilfebezug, auf Basis des SOEP sind es 

gut 747 Tsd. (Tabelle 6). Die Veränderungen im Szenario 2, also unter 

Beibehaltung der Mini- und Midijobs sind in Tabelle 8 und Tabelle 9 und 

dokumentiert. 

Die Ursache für diesen Einspareffekt liegt zum größten Teil in der verän-

derten Anrechnung von eigenem Erwerbseinkommen (Kernelement 1). 

Diese führt offensichtlich zu Einsparungen, da den Haushalten nun mehr 

eigenes Einkommen angerechnet wird. Dies gilt unabhängig von der je-

weiligen Höhe des Erwerbseinkommens. Die Differenzen zwischen alter 

und neuer Regel sind dabei beträchtlich. Der maximale Entlastungseffekt 

für die öffentlichen Haushalte, der aus den veränderten Anrechnungsre-

geln resultiert, liegt bei 310 EUR je Haushalt und Monat (Paare mit Kin-

 
9 Das Steuer-Transfer-Modell auf Basis der EVS ist in Blos (2006) dokumentiert. Das 

zweite Modell, das die Daten des SOEP verwendet, wird in Arntz et al. (2007) be-
schrieben. 
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dern). Solch hohe Entlastungseffekte pro Haushalt werden jedoch nur bei 

hohen Erwerbseinkommen erzielt. Bei Bruttoeinkommen bis 400 EUR liegt 

der maximale Entlastungseffekt bei 100 EUR. 

Tabelle 6: Fiskalische Effekte – Haushalte in Szenario 1 (Veränderung gegen-
über Status Quo absolut in Tsd.) 

EVS SOEP

Wohngeld 498 529

SGB XII -21 0

SGB II -1.251 -747

Zuschuss zur SV 
(Personen) 1.536 1.549

Erhöhtes Kindergeld 1.484 1.501
 

Quelle: Eigene Berechnungen, SOEP 2004, EVS 2003. 

 

Tabelle 7: Fiskalische Effekte – Volumina in Szenario 1 (Veränderung von Jah-
ressummen gegenüber Status Quo in Mio. €) 

EVS SOEP

Wohngeld 522 669

SGB XII -60 0

SGB II -4.059 -3.136

Zuschuss zur SV 1.005 1.483

Erhöhtes Kindergeld 1.091 1.550

SV-Einnahmen -2.137 -1.599

ESt-Einnahmen - -808

Gesamt -3.638 -1.841
 

Quelle: Eigene Berechnungen, SOEP 2004, EVS 2003. 

Der aggregierte Effekt hängt davon ab, wie viele Personen, die vor der Re-

form ALG II beziehen, über ein eigenes Arbeitseinkommen verfügen und 

wie diese Einkommen verteilt sind. In beiden herangezogenen Datensät-

zen ist sowohl die Anzahl von Personen, die über ein eigenes Erwerbsein-

kommen verfügen, als auch deren durchschnittliche Höhe deutlich größer 

als die entsprechenden Ergebnisse der offiziellen Statistik. So zeigen die 

Zahlen der BA, dass im Januar 2005, also unmittelbar nach Einführung 
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des SGB II, knapp 15 % der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen beschäftigt 

waren. Im Juni 2006 betrug der Anteil der Beschäftigten knapp 20 %. Die 

Simulationen auf Basis der EVS und des SOEP zeichnen demgegenüber ein 

deutlich anderes Bild. So beträgt der Anteil der beschäftigten Hilfebedürf-

tigen auf Basis des SOEP ca. 37 %, der EVS 43 % (Tabelle 4). 

Tabelle 8: Fiskalische Effekte – Haushalte in Szenario 2 (Veränderung gegen-
über Status Quo in Tsd.) 

EVS SOEP

Wohngeld 501 487

SGB XII -21 0

SGB II -1.256 -784

Zuschuss zur SV 
(Personen) 1.536 1.360

Erhöhtes Kindergeld 1.486 1.486
 

Quelle: Eigene Berechnungen, SOEP 2004, EVS 2003. 

 

Tabelle 9: Fiskalische Effekte – Volumina in Szenario 2 (Veränderung von Jah-
ressummen gegenüber Status Quo in Mio. €) 

EVS SOEP

Wohngeld 526 487

SGB XII -60 0

SGB II -4.090 -3.471

Zuschuss zur SV 1.003 1.382

Erhöhtes Kindergeld 1.093 1.530

Gesamt -1.528 -72
 

Quelle: Eigene Berechnungen, SOEP 2004, EVS 2003. 
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Entsprechend unterschiedlich fallen damit auch die geschätzten gesamt-

fiskalischen Entlastungswirkungen aus. Auf Basis der BA-Daten liegt der 

maximale Entlastungseffekt bei gut 1 Mrd. EUR im Jahr.10

Beim Vergleich zwischen offiziellen Statistiken der BA und den Ergebnis-

sen auf Basis der Befragungsdaten ist auf folgende Probleme hinzuweisen: 

(1) Die Befragungsdaten stammen aus der Zeit vor Einführung des SGB 

II. Verhaltensänderungen, die durch das SGB II induziert wurden, spiegeln 

sich folglich nicht in den Daten wider. (2) Die Angaben der Befragten im 

ALG II-Antrag können von den Antworten in der Befragung abweichen. 

(3) Die Steuer-Transfer-Modelle rechnen für jeden Haushalt einen ALG II-

Anspruch aus, der auch immer (per Definition) realisiert wird. Der Take-

Up liegt bei 100 %.11 Das führt zur systematischen Überschätzung der 

Zahl von BDG (vgl. Tabelle 2) und des Transfervolumens. 

Einsparungen im Bereich des SGB II entstehen jedoch noch auf anderem 

Wege. Dadurch werden ca. 20 % des Gesamteffektes erklärt. Haushalte 

mit relativ hohen Erwerbseinkommen und vergleichsweise geringen ALG 

II-Ansprüchen können durch die Gewährung des SV-Zuschusses, durch 

den Anspruch auf Wohngeld und ggf. durch das erhöhte Kindergeld poten-

tiell den ALG II-Bezug beenden. In diesen Fällen sind zum Teil sehr hohe 

Entlastungseffekte im SGB II-Bereich möglich. Bei einem Paar mit zwei 

Kindern unter 14 Jahren, einem Bruttomonatsverdienst von 1600 EUR 

(Wochenarbeitszeit > 30 h) und KdU von 550 EUR führt der Bofinger-

Walwei-Vorschlag zur Beendigung des (aufstockenden) ALG II-Bezugs und 

zu einer Entlastung von gut 630 EUR im Monat. Dabei handelt es sich al-

lein um die Wirkungen auf ALG II und KdU. Diesen Entlastungen stehen 

Belastungen beim SV-Zuschuss, dem Wohngeld und dem erhöhten Kin-

dergeld entgegen. 

                                                 
10 Dieser Wert wurde durch eine grobe Überschlagsrechnung ermittelt. Dabei wurde ein 

durchschnittlicher Betrag von gut 80 EUR/Monat (höhere Anrechnung) und ein Be-
stand von 957.000 Aufstockern (Stand: September 2005) unterstellt. 

11 Der Anteil der Haushalte, die bis 2005 einen Anspruch auf Sozialhilfe gehabt hätten 
diesen aber nicht realisierten („Dunkelziffer“), wird auf 50 bis 60 % der tatsächlichen 
Hilfebezieher geschätzt. 
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Für die Bedeutung dieses Effektes auf die gesamte Entlastungswirkung im 

SGB II kommt es wiederum darauf an, wie viele BDG über ein vergleichs-

weise hohes Erwerbseinkommen verfügen. Die höchsten Entlastungswir-

kungen ergeben sich jedoch für die Haushalte, die im Reformszenario 

durch Zuschuss, Wohngeld und ggf. erhöhtes Kindergeld gerade knapp 

oberhalb des neuen, durch die veränderte Anrechnung eigenen Er-

werbseinkommens verminderten, ALG II-Niveaus (inkl. Erwerbseinkom-

men) landen. Haushalte mit vergleichsweise geringen ALG II-Ansprüchen 

im Ausgangszustand verlassen zwar tendenziell eher den ALG II-Bezug, 

bei ihnen fällt jedoch die Entlastung auch geringer aus. 

Den Entlastungen im SGB II-Bereich, die durch den zuvor beschriebenen 

Mechanismus entstehen, stehen nicht gleich hohe Belastungen beim SV-

Zuschuss und beim Wohngeld gegenüber. In den meisten Fällen kommt es 

zu einer Nettoentlastung der öffentlichen Haushalte, da die neuen Anrech-

nungsregeln zu einer Absenkung des verfügbaren Einkommens (Nettoer-

werbseinkommen plus ALG II) führen. Dadurch sinkt auch die Einkom-

mensschwelle, ab der die Kombination aus Nettoerwerbseinkommen (inkl. 

SV-Zuschuss) und Wohngeld zu einem höheren verfügbaren Einkommen 

führt als beim Verbleib im ALG II. Netto ergibt sich somit meistens ein ge-

ringeres verfügbares Einkommen. 

Aufgrund der modellbedingten einhundertprozentigen Inanspruchnahme 

von Leistungen nach dem SGB II (vollständiger Take-Up) ist die 

Verminderung der Ausgaben mit Sicherheit überzeichnet. Gerade 

Haushalte mit relativ hohen eigenen Einkommen und relativ kleinen 

Ansprüchen werden oftmals kein ALG II beantragen. Außerdem ist aus der 

Armutsforschung bekannt, dass selbst vergleichsweise hohe Ansprüche 

zum Teil nicht geltend gemacht werden. 

Darüber hinaus wird die Anrechnungsregel zu Veränderungen im Verhal-

ten führen. Auf diesen Zusammenhang wird in Abschnitt 3.4 noch näher 

eingegangen. Die Arbeitsangebotsschätzungen werden jedoch die Verän-

derungen bei kleinen Beschäftigungsverhältnissen, insbesondere in Form 

von Minijobs, nur zum Teil abbilden können. 

 



IABForschungsbericht Nr. 7/2007   41

Ausgaben für den SV-Zuschuss 

Bei der Betrachtung des Ausgabevolumens für den SV-Zuschuss ist zu-

nächst zu beachten, dass die angegebenen Werte keine Zuschüsse an 

Auszubildende enthalten, unabhängig davon, ob die Auszubildenden An-

spruch auf Leistungen nach dem SGB II haben oder nicht. Sofern auch 

Azubis Anspruch auf den SV-Zuschuss erhalten sollen, erhöhen sich die 

Ausgaben um über 2 Mrd. EUR (EVS) bzw. ca. 1,3 Mrd. EUR (SOEP). Da-

von entfällt der größte Teil auf Auszubildende, die keine Leistungen nach 

dem SGB II erhalten. In der EVS sind das 1,94 Mrd. EUR, auf Basis des 

SOEP ca. 1,1 Mrd. EUR. 

Würden auch ALG II-Empfänger (ohne Azubis) einen SV-Zuschuss erhal-

ten, ohne dass sie dadurch den Hilfebezug beenden, wären dafür 435 Mio. 

EUR (EVS) bzw. 843 Mio. EUR (SOEP) notwendig. In den Simulationen mit 

dem SOEP entspricht dies in etwa dem Zuschussvolumen, das an Haushal-

te fließt, die keinen Anspruch (mehr) auf ALG II haben. Diese vergleichs-

weise niedrige Zahl korrespondiert mit einer überschaubaren Zunahme 

beim Wohngeld. 

Erhöhte Ausgaben für Wohngeld 

Zusätzliche Ausgaben für Wohngeld fallen nur für die Haushalte an, die 

durch den SV-Zuschuss die Bedürftigkeit nach SGB II beenden. Die Zahl 

der zusätzlichen Wohngeldbezieher (Haushalte) beträgt 498.000 (EVS) 

bzw. 529.000 (SOEP). Das Volumen an zusätzlichem Wohngeld liegt bei 

522 Mio. EUR (EVS) bzw. 669 Mio. EUR (SOEP). 

Einsparungen beim Wohngeld sind ausgeschlossen. Der SV-Zuschuss wird 

bei der Wohngeldberechnung weder als Einkommen noch als (nicht) ent-

richtete Sozialbeiträge berücksichtigt. 
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Ausgaben für das erhöhte Kindergeld 

Das erhöhte Kindergeld schlägt mit 1,55 Mrd. EUR (SOEP) bzw. 1,1 Mrd. 

EUR (EVS) zu Buche. Es wird an einen großen Empfängerkreis (1,48 bzw. 

gut 1,50 Mio. Haushalte) bezahlt. Im Durchschnitt erhält jeder Empfän-

gerhaushalt 62 EUR (EVS) bzw. 85 EUR im Monat (SOEP). 

Da das erhöhte Kindergeld für Paarhaushalte erst ab 2000 EUR Bruttomo-

natseinkommen abgeschmolzen wird, und die Gleitzone von der Anzahl 

der Kinder abhängt (400 EUR je Kind), erhalten auch Haushalte das er-

höhte Kindergeld, die weder vor der Reform bedürftig waren noch nach 

der Reform Anspruch auf den SV-Zuschuss haben. 

Zusätzliche Einnahmen bei den Sozialversicherungsbeiträgen und 

der Lohnsteuer 

Die Verbesserung der Einnahmen in der Sozialversicherung und das zu-

sätzliche Lohnsteueraufkommen resultieren aus der Abschaffung der Mini- 

und Midijobs. Dieser Einnahmeeffekt tritt daher nur im Szenario 1 auf. Die 

volle Sozialversicherungspflicht vom ersten Euro an führt in Szenario 1 

auch dazu, dass der Entlastungseffekt im SGB II geringer ausfällt als im 

Szenario 2. Die Abgabenpflicht reduziert die anrechenbaren Einkommen 

von ALG II-Empfängern. Da die Höhe des ALG II (inkl. KdU) davon nicht 

beeinflusst wird, kommt es lediglich zu Verschiebungen zwischen den öf-

fentlichen Budgets.  

Die zusätzlichen Einnahmen der Sozialversicherungsträger belaufen sich in 

beiden Steuer-Transfer-Modellen auf ca. 2,1 Mrd. EUR (EVS) bzw. 1,6 

Mrd. EUR (SOEP). Zur Überprüfung dieses Schätzwertes wurden die SV-

Einnahmen auch auf Basis der Beschäftigtenhistorik (BeH) berechnet. Da 

in dieser Datenbasis mehr Minijobber erfasst sind als in unseren Simulati-

onen mit der EVS oder dem SOEP fallen die Einnahmenzuwächse in den 

Systemen der Sozialen Sicherung mit knapp 2,4 Mrd. EUR noch etwas hö-

her aus.12  

Die Beseitigung der heutigen Sonderabgabenregel für die Minijobs führt 

zudem zu einem höheren Einkommensteueraufkommen. Auf der Basis der 

                                                 
12  in Anhang 6.3 zeigt eine detaillierte Aufschlüsselung des Gesamteffektes. Tabelle 21
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SOEP-Simulationen beträgt der Zuwachs 808 Mio. EUR. Hierbei handelt es 

sich jedoch eher um die Untergrenze. Ein Vergleich des zusätzlichen Steu-

eraufkommens mit den zusätzlichen SV-Beiträgen deutet auf eine Unter-

schätzung der Lohnsteuer hin.  

Abbildung 9: SV-Beiträge aus Mini- und Midi-Jobs 

SV-Beiträge aus geringfügiger Beschäftigung und Gleitzone
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Quelle: Eigenen Berechnungen, Beschäftigtenhistorik des IABs 2005. 

 

3.3 Verteilungseffekte 
Im Folgenden werden die direkten Verteilungswirkungen der Reformsze-

narien betrachtet, dabei beziehen sich die Auswertungen nur auf die Si-

mulationen mit der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Diese hatte 

für das Szenario 1 einen fiskalischen Entlastungseffekt von ca. 3,6 Mrd. € 

zum Ergebnis. Betrachtet man die Auswirkung auf die verfügbaren Ein-

kommen insgesamt, ist somit mit einer Abnahme des verfügbaren Ein-

kommens zu rechnen. Weitergehende mit den Einsparungen verbundene 

Verteilungswirkungen werden nicht betrachtet. 

Ein insgesamt negativer, aber geringer Einkommenseffekt bestätigt sich 

bei der Betrachtung der Einkommensquintile der Gesamtbevölkerung (vgl. 

Tabelle 10). Es zeigt sich, dass von den Reformschritten in Szenario 1 die 

Haushalte aller Quintile betroffen sind. Insgesamt wirkt der Reformvor-

schlag wie erwartet regressiv. Der Rückgang des verfügbaren Einkom-
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mens fällt dabei im ersten Quintil etwa dreimal so hoch aus wie im dritten 

Quintil. 

In Szenario 2 ergibt sich im Durchschnitt für alle Haushalte ein geringerer 

Rückgang des verfügbaren Einkommens. Die beiden obersten Quintile sind 

von den verbleibenden Reformen, der Änderung im SGB II und der Einfüh-

rung der Zuschüsse, erwartungsgemäß nicht betroffen.  

Tabelle 10: Verteilungseffekte für die Gesamtbevölkerung (Haushalte, Quintils-
mittelwert in € je Monat, Äquivalenzeinkommen nach alter OECD-
Skala) 

Quintile Einkommen 
Status Quo

Veränderung 
Szenario 1

Veränderung 
Szenario 2

1. 724 -9 -7

2. 1.040 -7 -4

3. 1.314 -3 -1

4. 1.664 -2 0

5. 2.782 -2 0
 

Quelle: Eigene Berechnungen, EVS 2003. 

Um die Auswirkungen auf die verfügbaren Einkommen differenzierter dar-

zustellen, werden im Folgenden nur die Haushalte betrachteten, die im 

Status Quo Transferleistungen (Wohngeld oder ALG II) oder im Reform-

szenario eine Transferleistung bezogen haben. 

Tabelle 11: Verteilungseffekte für die Gruppe der Transferempfänger (Haushal-
te, Quintilsmittelwert in € je Monat, Äquivalenzeinkommen nach al-
ter OECD-Skala) 

ja nein ja nein ja nein

1. 567 682 -8 31 -6 33

2. 708 885 -20 20 -18 25

3. 822 1.050 -32 16 -28 22

4. 969 1.318 -39 13 -37 18

5. 1.449 2.045 -33 13 -30 16

Einkommen Status Quo
Quintile

Transferbezug im Status Quo

Veränderung Seznario 1
Transferbezug im Status Quo

Veränderung Seznario 2
Transferbezug im Status Quo

 
Quelle: Eigene Berechnungen, EVS 2003. 
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Für das SMWA-Szenario (Szenario 1) zeigt sich, dass Haushalte, die im 

Status Quo ALG II oder Wohngeld erhalten haben, im Durchschnitt ein ge-

ringeres Einkommen aufweisen als Haushalte, die erst durch die Reform 

einen Anspruch auf eine Leistung erhalten (SV-Zuschuss oder erhöhtes 

Kindergeld). Im Durchschnitt verlieren alle SGB II-Haushalte an verfügba-

ren Einkommen. Dies liegt hauptsächlich daran, dass es nur relativ weni-

gen SGB II-Haushalten gelingt, durch die beiden neuen Transfers den SGB 

II-Bezug zu verlassen und sich damit besser zu stellen. Die Mehrheit wird 

durch die veränderten Regeln zum Hinzuverdienst belastet. 

Beim Übergang von Szenario 1 zu Szenario 2 zeigt sich wieder ein Rück-

gang der durchschnittlichen Einkommensverluste der SGB II-Haushalte in 

allen Szenarien. Neben diesen Haushalten gibt es auch einen quantitativ 

weniger bedeutenden Teil an Haushalten, die im Status Quo weder Wohn-

geld noch ALG II bezogen haben. Sie profitieren von der Einführung des 

SV-Zuschusses und des erhöhten Kindergeldes. Diese Mitnahmeeffekte 

treten insbesondere bei den Haushalten in den unteren 

Einkommensquintilen auf. Die Einkommensgewinne der Haushalte ohne 

Transfers im Status Quo reichen jedoch nicht aus, um die Verluste bei den 

vormaligen SGB II-Haushalten zu kompensieren, sodass der Gesamteffekt 

negativ bleibt. 
3.4 

3.4.1 

Arbeitsangebotsreaktionen 

Abgrenzung der Stichprobe 
Innerhalb des Modells werden Haushaltsvorstände und Partner danach un-

terschieden, ob sie über ein flexibles oder ein inflexibles Arbeitsangebot 

verfügen. Lebenssituationen, welche ein inflexibles Arbeitsangebot be-

gründen, sind im Folgenden aufgelistet: 

 Personen, die jünger als 20 oder älter als 60 Jahre sind 
 Bezieher von Altersrente, Altersübergangs- bzw. Vorruhestandsgeld 
 Auszubildende (Schule, Hochschule, betriebliche Ausbildung, etc.) 
 Personen im Mutterschutz, Zivildienstleistende und Wehrdienstleistende 
 Hauptberuflich Selbstständige 

Diese Unterscheidung wird vorgenommen, da davon ausgegangen werden 

kann, dass diese Personengruppen ein sehr heterogenes Arbeitsangebots-

verhalten aufweisen. Um einer möglichen Verzerrung der Schätzergebnis-

se bei der anschließenden Angebotsschätzung zu begegnen, wird die fol-

gende Einteilung vorgenommen: 
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(1) Flexible Haushaltsvorstände und flexible Partner 
(2) Flexible Haushaltsvorstände und inflexible Partner 
(3) Inflexible Haushaltsvorstände und inflexible Partner 
(4) Haushalte mit fehlenden Angaben 

Das IAB-Steuer-Transfer-Simulationsmodell (IAB-STSM) wird nur von den 

Haushalten der Gruppen 1 bis 3 durchlaufen. Diese Stichprobe der Grup-

pen 1 bis 3 wird auch zur Hochrechnung der Bedarfsgemeinschaften, so-

wie der Transferempfänger verwendet. Zur adäquaten Hochrechnung der 

Transferempfänger werden die Hochrechnungsfaktoren der in der Stich-

probe verbleibenden Haushalte korrigiert.  

In die Angebotsschätzung gehen die Single- und Paarhaushalte der Grup-

pen 1 und 2 ein. Tabelle 12 gibt einen Überblick über die Zusammenset-

zung der Stichprobe. Die Gruppe 4 bildet den so genannten „selektiven 

Rest“, also Haushalte, bei denen für die Analyse notwendige Informatio-

nen fehlen und die Haushalte aufgrund dessen aus der Analyse herausfal-

len. 

Tabelle 12: Stichprobenzusammensetzung 

Gruppe 1 2 3 4 Gesamt

Paare 2.603 1.033 1.601 - -

Singles 1.378 - 1.677 - -

Gesamt 3.981 1.033 3.278 2.780 11.072  
Quelle: Eigene Berechnungen, SOEP 2004. 

Tabelle 13 beschreibt die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeiten für 

Simulationsgruppe 1, also der völlig flexiblen Haushalte13. Die Verteilung 

der Arbeitszeiten weist sehr große Verhaltensunterschiede zwischen Män-

nern und Frauen einerseits und zwischen Singles und Paarhaushalten an-

dererseits auf. Daher ist es sinnvoll die Schätzung des Arbeitsangebots 

getrennt nach allein stehenden Männern, allein stehenden Frauen und 

Paarhaushalten (völlig flexibel, teilweise flexibel) durchzuführen. 

                                                 
13 Bei der Deskription der Simulationsgruppe wurden keine Hochrechnungsfaktoren ver-

wendet. 
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Nach der zuvor beschriebenen Selektion und dem Ausschluss von Haus-

halten mit fehlenden Angaben, verbleiben für die Angebotsschätzungen 

noch 5014 Haushalte der Gruppen 1 und 2. 

Tabelle 13: Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeiten Gruppe 1 (Spaltenpro-
zent) 

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen

[0-5[ 11,2 28,2 17 22,9 9,9 29,7

[5-15[ 0,6 8,8 0,8 4,6 0,6 10,0

[15-25[ 0,8 15,6 2 7,8 0,6 17,9

[25-35[ 2,3 12,6 3,8 12,6 1,9 12,6

[35-45[ 68,9 31,8 64,5 47,6 69,9 27,1

>= 45 16,2 3,1 11,8 4,5 17,2 2,7
Durchschnittliche 
Arbeitszeit (h/Woche) 36,5 21,6 33,3 26,6 37,3 20,0

N 3.203 3.381 600 778

Arbeitsstunden je 
Woche

Alle Alleinstehende

2.603

Paarhaushalte

 
Quelle: Eigene Berechnungen, SOEP 2004. 

 

3.4.2 Modellspezifikation und Schätzergebnisse 
Es wird unterstellt, dass jeder Erwachsene über eine Zeitausstattung von 

80 Stunden pro Woche verfügt und die eigene Arbeitszeit aus der diskre-

ten Menge {0, 10, 15, 20, 30, 40, 50} auswählen kann. Entsprechend er-

geben sich für Alleinstehende sieben mögliche Alternativen und für Paar-

haushalte 49 Kombinationen von Wochenarbeitszeiten. Für jede der Ar-

beitszeitalternativen wird zunächst das Bruttoarbeitseinkommen bei gege-

benem individuellem Bruttostundenlohn bestimmt. Es wird ferner ange-

nommen, dass der Bruttolohn nicht über die Arbeitszeitkategorien variiert.  

Da bei Nichterwerbstätigen der Lohn nicht beobachtet werden kann, wird 

dieser in einem vorgelagerten Schritt aus einer selektionskorrigierten 

Lohnregression geschätzt (Heckman, 1979).  Die Selektionskorrektur wird 

durchgeführt, da unbeobachtete Merkmale, die den Lohn bestimmen, mit 

unbeobachteten Merkmalen, die die Partizipationsentscheidung beeinflus-

sen, korreliert sein können, so dass eine separate Schätzung der Lohnglei-

chung zu verzerrten Schätzern führen würde. Heckman zeigt, dass eine 

Möglichkeit der Selektionskorrektur in der simultanem Maximum Likeli-
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hood-Schätzung der (loglinearen) Lohn- und der Partizipationsgleichung 

besteht: 

p

w
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+=

=∀+=
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Dabei ist  der Stundenlohn, der beobachtet wird, wenn die Person er-

werbstätig ist (

w

1=p ),  ist ein Indikator der Erwerbsneigung und die 

Störterme werden als gemeinsam normalverteilt angenommen: 

~

*p

),( pw uu ),1,,0,0( ρσ wN , wobei ρ  die Kovarianz der Störterme kennzeichnet. 

Zur Identifikation der Parametervektoren β  und γ  ist es notwendig, dass 

der Vektor  Variablen enthält, die die Partizipationsneigung erklären, oh-

ne mit dem Lohn korreliert zu sein. Solche Instrumente sind Beispielswei-

se das sonstige Nettohaushaltseinkommen und der Grad der Erwerbsmin-

derung. Die Maximum Likelihood-Schätzung wird getrennt für Männer und 

Frauen in Ost- und Westdeutschland durchgeführt, wobei als Datenbasis 

die gepoolten SOEP-Wellen 1995-2004 verwendet werden. Die Ergebnisse 

der Schätzungen finden sich im Anhang in 

z

Tabelle 22. Auf Basis dieser 

Schätzungen werden die erwarteten Löhne der Nichterwerbstätigen gemäß 

( )
( )γ
γφσρβ

ˆ1
ˆˆˆˆˆln
z

zxw w Φ−
−=  

prognostiziert. 

Auf Basis dieses simulierten Bruttoarbeitseinkommens und der übrigen 

Primäreinkommen werden mit dem Steuer-Transfer-Modell die Transfers, 

die Einkommensteuer und hierdurch das verfügbare Haushaltseinkommen 

für jede mögliche Arbeitszeitkategorie simuliert, die so genannten Sekun-

däreinkommen. Aus dem verfügbaren Haushaltseinkommen wird die dis-

krete Budgetrestriktion des Haushalts bestimmt. Diese geht schließlich in 

die Schätzung des Arbeitsangebotsmodells für die einzelnen Haushaltsty-

pen ein, wobei als Schätzansatz das Conditional Logit-Modell verwendet 

wird. Die Ergebnisse der Schätzungen finden sich im Anhang in Tabelle 23 

bis Tabelle 26. 
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Arbeitsangebotselastizitäten werden innerhalb des Simulationsmodells 

numerisch bestimmt, indem das Bruttoerwerbseinkommen um 10 Prozent 

erhöht und die daraus resultierende Veränderung der Partizipations-

wahrscheinlichkeit in Prozentpunkten und die Veränderung bei gegebener 

Arbeitszeit in Prozent ermittelt werden. Die folgenden Tabellen zeigen ne-

ben den eigenen Elastizitäten (s. Tabelle 15, Tabelle 16) auch die Kreuz-

elastizitäten bei den flexiblen Paaren (s. Tabelle 14), also die Veränderung 

der Partizipation und der Arbeitszeit bei einer Veränderung des Brutto-

einkommens beim Partner. So sinkt die Partizipationswahrscheinlichkeit 

einer (Ehe-)Partnerin um -0,48 Prozentpunkte, falls der Bruttolohn des 

Mannes um 10 Prozent steigt. Bei den teilweise flexiblen Paaren wird je-

weils das Bruttoeinkommen des flexiblen Partners um 10 Prozent erhöht. 

Tabelle 14: Angebotselastizitäten bei vollkommen flexiblen Paarhaushalten  

Männer Frauen Männer Frauen

Bruttolohn des 
Mannes +10% 1,38 -0,48 2,27 -1,22
Konfidenzintervall 

(95%-Niveau)
[1,17  1,59] [-0,78  -0,18] [2,02   2,53] [-1,88   -0,55]

Bruttolohn der 
Frau +10% 0,18 1,57 0,21 4,09

Konfidenzintervall 
(95%-Niveau)

[0,08   0,28] [1,35   1,79] [0,07   0,34] [3,51   4,66]

Partizipationseffekt
(in Prozentpunkten)

Stundeneffekt
(in Prozent)

 
Quelle: Eigene Berechnungen, SOEP 2004. 

In eckigen Klammern sind die zum jeweiligen Parameter gehörenden Kon-

fidenzintervalle (95%-Niveau) angegeben.14 Die Angebotselastizitäten bei 

vollkommen flexiblen Paarhaushalten zeigen auch, dass offenbar männli-

che und weibliche Haushaltsvorstände in etwa gleich elastisch auf eine Er-

höhung des Einkommens reagieren. Dabei weisen Frauen einen höheren 

Stundeneffekt auf. In Singlehaushalten ergibt sich für Frauen mit 1,91 

Prozentpunkten eine deutliche höhere Partizipationselastizität als für Män-

ner (1,25 Prozentpunkte), was damit erklärt werden kann, dass die Grup-

                                                 
14 Die Konfidenzintervalle werden mit der Bootstrap-Methode ermittelt und basieren auf 

100 Replikationen der jeweiligen Schätzung. Die Bootstrap-Ergebnisse zeigen, dass 
die ermittelten Elastizitäten für alle Hauhaltstypen auch auf dem 1%-Niveau signifi-
kant sind. 
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pe der alleinstehenden Frauen einen wesentlich höheren Anteil an Allein-

erziehenden (48,7%) aufweist als die Gruppe der alleinstehenden Männer 

(21,8%) und Alleinerziehende deutlich höhere Partizipationselastizitäten 

aufweisen als Kinderlose. 

Tabelle 15: Angebotselastizitäten bei Singlehaushalten 

Männer Frauen Männer Frauen

Bruttolohn  +10% 1,25 1,91 2,18 3,60
Konfidenzintervall (95%-

Niveau)
[0,60  1,90] [1,37  2,45] [1,25   3,12] [2,51   4,70]

Partizipationseffekt
(in Prozentpunkten)

Stundeneffekt
(in Prozent)

 

Quelle: Eigene Berechnungen, SOEP 2004. 

Tabelle 16: Angebotselastizitäten bei teilweise flexiblen Paarhaushalten 

Männer Frauen Männer Frauen
Bruttolohn  

+10% 0,36 1,36 0,57 2,55
Konfidenzintervall 

(95%-Niveau)
[0,22  0,51] [0,82  1,90] [0,34  0,81] [1,45   3,66]

Partizipationseffekt
(in Prozentpunkten)

Stundeneffekt
(in Prozent)

 

Quelle: Eigene Berechnungen, SOEP 2004. 

 

3.4.3 Simulationsergebnisse 
Die Auswirkungen des SMWA-Vorschlags (Szenario 1) auf das gesamte 

Arbeitsangebot sind in Tabelle 17 dargestellt. Die Tabelle enthält Informa-

tionen über den Partizipationseffekt und die Veränderung des Arbeitsan-

gebotes in Stunden für vier verschiedene Haushaltstypen. In der untersten 

Zeile wird der Gesamteffekt (Partizipation plus Stunden) in Form von Voll-

zeitäquivalenten ausgewiesen. Die Zahlenpaare in eckigen Klammern wei-

sen jeweils Bootstrap-Konfidenzintervalle auf dem 95%-Niveau aus. 

Das wichtigste Ergebnis über alle Haushaltstypen hinweg ist eine Zunah-

me des Arbeitsangebotes in Höhe von ca. 55.000 Vollzeitäquivalenten. 

Dieser Zuwachs ist signifikant auf dem 5%-Niveau, sowohl für den über 

die Haushaltstypen aggregierten Stundeneffekt als auch für die einzelnen 

Haushaltstypen. Lediglich der Arbeitsangebotseffekt für alleinstehende 
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Männer und Frauen in Paarhaushalten, in denen beide Partner flexibel 

sind, erweist sich als insignifikant. Speziell für die alleinstehenden Männer 

ergibt sich weder im Partizipationseffekt noch in den einzelnen Stundenka-

tegorien eine statistisch von null verschiedene Reaktion (5%-Niveau), was 

angesichts der im letzten Abschnitt aufgeführten relativ niedrigen Ange-

botselastizitäten dieses Haushaltstyps jedoch nicht überraschend ist. 

Des Weiteren ergibt sich zwar eine Abnahme des Arbeitsangebots gemes-

sen in Personen (negativer Partizipationseffekt) von ca. 39.500 Personen, 

dieses Ergebnis ist für die Gesamtheit der Haushalte jedoch nicht signifi-

kant. Wie der Vergleich mit Tabelle 18 (Szenario 2) zeigt, wird der Rück-

zug vom Arbeitsmarkt im Wesentlichen durch die Abschaffung der Mini- 

und Midijobs hervorgerufen. Dieser Effekt wird vor allem durch das Ver-

halten von Frauen in Paarhaushalten verursacht, in den beide Partner ein 

flexibles Arbeitsangebots aufweisen. Lediglich für diese Teilgruppe ist der 

Partizipationsrückgang auf dem 5%-Niveau signifikant (Tabelle 17). 

Tabelle 17: Arbeitsangebotseffekte – Szenario 1 
Simulierte Arbeitsangebotswirkungen in mittlerer Frist:
Gesamteffekt ist Summe aus Partizipation und Anpassung der angebotenen Arbeitszeiten
95%-Bootstrap-Konfidenzintervalle in eckigen Klammern
*, **, *** kennzeichnet Signifikanz auf dem 10%-, 5%- und 1%-Niveau

-2.035 12.202 * 9.153 -59.691 ** 908 -39.464
[-7.878, 3.808] [-2.178, 26.582] [-13.449, 31.755] [-106.615, -12.767] [-5.685, 7.500] [-94.209, 15.282]

-7.333 -17.711 *** -19.212 *** -38.295 *** -8.322 ** -90.873 ***
[-20.856, 6.191] [-30.306, -5.117] [-27.213, -11.211] [-54.487, -22.103] [-15.438, -1.207] [-117.675, -64.071]

-2.599 -13.199 *** -5.166 *** -22.186 *** -1.548 -44.699 ***
[-6.227, 1.028] [-22.058, -4.339] [-7.762, -2.570] [-32.162, -12.211] [-3.834, 738] [-58.951, -30.447]

-531 -3.475 -40 -13.305 *** 1.791 * -15.559 **
[-1.903, 841] [-14.250, 7.299] [-1.448, 1.368] [-21.844, -4.765] [-112, 3.694] [-29.577, -1.541]

239 19.306 ** 1.149 ** 4.334 4.609 *** 29.636 ***
[-255, 733] [3.758, 34.853] [, 2.297] [-1.624, 10.293] [2.127, 7.091] [12.756, 46.517]
7.167 26.755 *** 40.037 *** 9.408 4.313 ** 87.680 ***

[-5.926, 20.260] [13.726, 39.784] [17.933, 62.142] [-12.933, 31.748] [12, 8.614] [50.973, 124.387]
1.022 527 -7.615 ** 352 65 -5.649

[-1.018, 3.062] [-235, 1.288] [-15.203, -27] [-2.793, 3.498] [-465, 595] [-14.163, 2.866]

5.551 30.777 *** 24.620 ** -11.447 6.085 ** 55.586 **
[-4.071, 15.172] [17.267, 44.287] [1.364, 47.876] [-44.746, 21.853] [1.205, 10.966] [11.443, 99.729]

Veränderungen gegenüber Rechtsstand 2007

50 h

Arbeitsangebots-
effekt in Vollzeit-

äquivalenten

15 h

20 h

30 h

40 h

V
eränderung der
angebotenen
A

rbeitszeit
(Personen)

Alleinstehende 
Frauen

Alleinstehende 
Männer

Paarhaushalte, 
beide Partner 

flexibel, Männer

Paarhaushalte, 
beide Partner 
flexibel, Frauen

Paarhaushalte, 
nur ein Partner 

flexibel
Summe

Partizipationseffekt
(Personen)

10 h

 

Doch auch die Veränderung der Anrechnungsregel führt im Saldo zu einer 

Verringerung der Teilnahme am Arbeitsmarkt. Wie theoretisch zu erwarten 

war, bieten ALG II-Bezieher mit relativ kleinen Arbeitsverhältnissen und 

entsprechend geringen Erwerbseinkommen zum Teil keine Arbeit mehr an. 

Die alternative Reaktion, eine deutliche Ausweitung des Arbeitsangebotes 

in den hohen Stundenkategorien, zeigt sich jedoch auch in Tabelle 17. 
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Neben diesen erwarteten Wirkungen, zeigt sich aber auch ein überra-

schendes Ergebnis. In beiden Reformszenarien kommt es in Paarhaushal-

ten zu deutlichen Veränderungen in der intrafamiliären Arbeitsteilung. 

Während die Männer ihr Arbeitsangebot ausweiten, reduzieren ihre Part-

nerinnen ihr Stundenangebot oder wollen überhaupt nicht mehr arbeiten. 

Wie die Zerlegung des Gesamteffektes verdeutlicht (vgl. 6.6 im Anhang), 

tragen alle drei Reformelemente, Freibetrag, SV-Zuschuss und erhöhtes 

Kindergeld zu den gegenläufigen Reaktionen in Paarhaushalten bei, aller-

dings in unterschiedlicher Weise. 

So reagieren Frauen und Männer in Paarbeziehungen auf die Kürzung des 

Hinzuverdienstes positiv und suchen nun eher eine Beschäftigung. Das 

ist insofern erstaunlich, als der individuelle Nutzengewinn in keiner von 

Null verschiedenen Stundenkategorie positiv ist. Einzeln hat keine Person 

durch die neue Anrechnungsregel einen Anreiz, die Null-Stunden-

Kategorie zu verlassen. Daraus folgt unmittelbar, dass der positive Partizi-

pationseffekt nur im Haushaltskontext erklärt werden kann. Dabei ist zu 

beachten, dass die Reform die Anrechnungsregel von einer individuellen 

auf eine kollektive Berechnung umstellt. Während unter dem heutigen 

SGB II jeder Partner bis zu 1200 € (mit Kindern 1500 €) einkommenser-

höhend hinzuverdienen kann, begrenzt das SMWA-Modell das gemeinsa-

me Arbeitseinkommen, welches zu einer Erhöhung des Nettoeinkommens 

führt, auf maximal 1300 €. Dieser Aspekt wirkt jedoch eher in Richtung 

einer niedrigeren denn einer höheren Partizipation. Auch der Wegfall der 

heutigen Freibeträge, die bis zu 100 € eine Grenzbelastung von 0 % be-

wirken, spricht eher für den Rückzug als für die Teilnahme eines Partners 

am Arbeitsmarkt. 

In welchen Paarhaushalten kommt es zu einer Zunahme der Teilnahme 

am Arbeitsmarkt und was ist die Ursache für diesen Effekt? Nichtbeschäf-

tigte Partner in einem Transfer-Haushalt haben dann einen Anreiz, Arbeit 

anzubieten, wenn ein höheres Haushaltsangebot an Stunden die nutzen-

maximale Wahl darstellt und wenn diese Expansion durch die Aufnahme 

einer Tätigkeit des bislang unbeschäftigten Partners geschehen soll. Das 

ist v. a. dann der Fall, wenn der beschäftigte Partner bereits relativ lange 

arbeitet. Da dies in erster Linie auf die Männer in Paarhaushalten zutrifft, 

würde man den größeren Partizipationseffekt eher bei den Frauen vermu-

ten. Ob das der Fall ist, kann auf Basis der hier vorgelegten Auswertungen 
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nicht entschieden werden, da die im Anhang 6.6 ausgewiesenen Zahlen 

Saldogrößen sind. Um die Frage genau beantworten zu können, müssen 

die Wirkungen der Anrechnungsregel in Abhängigkeit vom bisherigen Er-

werbsstatus weiter zerlegt werden. Diese Zerlegung bleibt weiteren Unter-

suchungen vorbehalten. 

Der SV-Zuschuss zeigt isoliert bei den Alleinstehenden und bei den Paar-

haushalten mit nur einem flexiblen Partner den erwarteten Effekt. Die Par-

tizipation nimmt zu und die Haushalte wählen Kategorien mit höheren 

Stundenzahlen. In den Paarhaushalten mit flexiblen Partnern führt der Zu-

schuss dagegen zu einem Rückgang des Arbeitsangebotes und zwar so-

wohl in Köpfen als auch in Stunden. Offensichtlich dominiert der Einkom-

menseffekt den Substitutionseffekt. Ein Einkommenseffekt kann natürlich 

nur bei bereits beschäftigten Personen auftreten. Deshalb ist nur in Paar-

haushalten ein negativer Partizipationseffekt möglich. Zu seinem Auftreten 

dürfte entscheidend beitragen, dass der Zuschuss bei Paaren durch eine 

vergleichsweise niedrige angebotene Arbeitsmenge maximiert werden 

kann. Seinen maximalen Umfang erreicht der Zuschuss bei einem Haus-

haltseinkommen von 1300 € und einem Beschäftigungsverhältnis mit 

mehr als 30 h. Für Haushalte, die sich durch eine Stundenwahl von 30/10 

oder 40/10 auszeichnen, setzt der Zuschuss Anreize, das kleine Arbeits-

verhältnis aufzugeben und stattdessen einen hohen Zuschuss mitzuneh-

men. 

Das „erhöhte Kindergeld“ ähnelt in seiner Wirkung dem SV-Zuschuss. 

Für Haushalte, die bisher keine Arbeit angeboten haben oder lediglich eine 

Teilzeitbeschäftigung ausüben, erhöht das höhere Kindergeld die Attrakti-

vität der höheren Stundenkategorien. Für Personen, die bereits heute 

mindestens 30 h arbeiten, verursacht das Kindergeld einen reinen Ein-

kommenseffekt. Die Wirkung auf die verschiedenen Haushaltstypen hängt 

damit von der Verteilung der Arbeitsstunden im Status Quo ab. 

Für Alleinerziehende, das sind in erster Linie Frauen, bewirkt das „erhöhte 

Kindergeld“ eine Zunahme der Partizipation und die Ausweitung der ange-

botenen Stunden. Bei Paaren mit nur einem flexiblen Partner treten die 

entgegengesetzten Effekte auf. In dieser Gruppe dominieren die Reaktio-

nen der bereits beschäftigten Haushalte und damit der negative Einkom-
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menseffekt. In voll flexiblen Paarhaushalten ist der Rückgang des Arbeits-

angebotes ebenfalls sehr ausgeprägt. 

Die empirischen Ergebnisse bestätigen insgesamt, dass der Reformvor-

schlag grundsätzlich funktioniert. Der SMWA-Vorschlag erreicht das Ziel, 

„größere“ Beschäftigungsverhältnisse für ALG II-Empfänger attraktiver zu 

machen. Erwartungsgemäß gelingt dies nicht, ohne dass sich manche Hil-

febezieher komplett vom Arbeitsmarkt zurückziehen. Problematisch ist 

dabei, dass die positiven Arbeitsangebotseffekte im Prinzip allein von der 

neuen Hinzuverdienstregel verursacht werden. Die weiteren Elemente, der 

SV-Zuschuss und das „erhöhte Kindergeld“, bewirken keine weitere Zu-

nahme des Arbeitsangebotes. Im Gegenteil, bezogen auf alle Haushalte 

dominieren die negativen Anreize dieser beiden Elemente. 

Im Unterschied zu alternativen Reformvorschlägen, z. B. des ifo-Instituts 

(Sinn et al., 2003) oder des Sachverständigenrats (SVR, 2006), ist die 

Verminderung des im ALG II-Bezug erreichbaren Einkommens auf Perso-

nen beschränkt, die im Ausgangszustand einer Beschäftigung nachge-

hen.15 Die Wirkungen der verschärften Anrechnungsregel müssen daher 

hinter den Wirkungen einer verminderten Regelleistung oder der obligato-

rischen Aufnahme einer Beschäftigung ohne zusätzliche Kompensation zu-

rückbleiben. 

Die Abschaffung der Mini- und Midijobs führt isoliert zu den erwarteten 

negativen Partizipationseffekten (vgl. Tabelle 17 und Tabelle 18). Die un-

eingeschränkte Abgabenpflicht macht Jobs mit geringen Arbeitszeiten (10 

h, 15 h) relativ unattraktiv. Das gesamte angebotene Arbeitsvolumen ver-

ändert sich dagegen kaum. Den Rückzügen vom Arbeitsmarkt stehen so-

mit entsprechende Erhöhungen der angebotenen Stunden gegenüber. Per-

sonen ohne Aussicht auf den SV-Zuschuss wählen dabei nicht zwingend 

die 30-Stunden-Kategorie, sondern möglicherweise eine noch höhere 

Stundenzahl. Daneben zeigt der Vergleich von Szenario 1 und Szenario 2, 

dass der „Minijobeffekt“ im Wesentlichen auf Frauen in flexiblen Paar-

haushalten und die nur teilweise flexiblen Paare beschränkt ist (siehe 

Tabelle 18). 

                                                 

15 Diesen Effekt werden die Schätzungen auf Basis des SOEP vermutlich überzeichnen, 
da die Zahl der negativ betroffenen Haushalte über den amtlichen Zahlen liegt. 
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Tabelle 18: Arbeitsangebotseffekte – Szenario 2 
Simulierte Arbeitsangebotswirkungen in mittlerer Frist:
Gesamteffekt ist Summe aus Partizipation und Anpassung der angebotenen Arbeitszeiten
95%-Bootstrap-Konfidenzintervalle in eckigen Klammern
*, **, *** kennzeichnet Signifikanz auf dem 10%-, 5%- und 1%-Niveau

-1.901 13.256 * 14.308 -39.991 * 6.314 -8.014
[-7.819, 4.018] [-1.349, 27.861] [-7.314, 35.929] [-82.561, 2.579] [18.689, -6.061] [-59.794, 43.766]

-6.660 -16.379 *** -16.938 *** -11.829 *** -2.245 -54.050 ***
[-19.454, 6.135] [-27.233, -5.524] [-23.150, -10.727] [-16.557, -7.101] [2.155, -6.644] [-73.071, -35.029]

-2.441 -12.609 *** -5.181 *** -13.152 *** 884 -32.499 ***
[-5.975, 1.093] [-21.230, -3.988] [-7.618, -2.745] [-19.870, -6.435] [-849, 2.618] [-44.368, -20.630]

-523 -3.267 -137 -13.462 *** 1.983 -15.405 **
[-1.901, 854] [-14.063, 7.529] [-1.516, 1.243] [-21.868, -5.056] [-1.904, 5.871] [-29.762, -1.049]

231 18.948 ** 1.117 * -791 3.468 22.973 **
[-258, 720] [3.540, 34.356] [-9, 2.244] [-6.984, 5.402] [-3.329, 10.265] [4.988, 40.958]
6.564 26.051 *** 41.779 *** -371 2.243 76.266 ***

[-6.074, 19.202] [13.083, 39.018] [18.650, 64.908] [-25.180, 24.439] [-2.153, 6.640] [37.566, 114.966]
928 512 -6.333 -387 -20 -5.299

[-1.083, 2.940] [-247, 1.272] [-13.963, 1.297] [-3.766, 2.993] [20, -61] [-13.917, 3.318]

5.056 30.445 *** 28.456 ** -16.067 5.581 53.469 **
[-4.322, 14.433] [16.819, 44.071] [3.985, 52.926] [-51.679, 19.544] [-5.357, 16.519] [5.928, 101.011]

Veränderungen gegenüber Rechtsstand 2007

V
eränderung der
angebotenen
A

rbeitszeit
(Personen)

Alleinstehende 
Frauen

Alleinstehende 
Männer

Paarhaushalte, 
beide Partner 

flexibel, Männer

Paarhaushalte, 
beide Partner 
flexibel, Frauen

Paarhaushalte, 
nur ein Partner 

flexibel
Summe

Partizipationseffekt
(Personen)

10 h

50 h

Arbeitsangebots-
effekt in Vollzeit-

äquivalenten

15 h

20 h

30 h

40 h

 

Das Ausmaß des Rückgangs bei den typischen Minijob-Kategorien (10 h, 

15 h) ist insgesamt überraschen gering, ebenso die geringen negativen 

Wirkungen auf die Partizipation. In ähnlichen Simulationsrechnungen wur-

den zwar auch vergleichsweise geringe Wirkungen gefunden. So beziffern 

z. B. Arntz et al. (2003) den (umgekehrten) Partizipationseffekt im Zuge 

der Einführung der Minijobs auf ca. 42.000 Personen. Dennoch drängt sich 

der Verdacht auf, dass wir den negativen Partizipationseffekt deutlich un-

terschätzen. 

Insgesamt prognostiziert das Arbeitsangebotsmodell ein erhebliches Ver-

harren in den aktuell gewählten Optionen. Diese Eigenschaft ist wenig 

verwunderlich, wenn man sich die Größenordnungen der Arbeitsangebots-

elastizitäten vergegenwärtigt. Unsere Schätzwerte liegen dabei im Rah-

men der Ergebnisse vergleichbarer Untersuchungen (z. B. Steiner und Ja-

cobebbinghaus, 2003). 
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4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
Unsere Modellrechnungen für verschiedene Haushaltstypen zeigen, dass 

die Wirkungen des SMWA-Modells von bestimmten Merkmalen abhängen. 

Für die unmittelbaren Effekte nach Einführung des Reformpakets sind da-

bei insbesondere der zeitliche Umfang der derzeitigen Beschäftigung, der 

Bruttostundenlohn und die Höhe der momentanen Warmmiete bestim-

mend. Hinzu kommen Anzahl und Alter der Kinder im Haushalt bzw. der 

Bedarfsgemeinschaft. Um die statischen Wirkungen des SMWA-Modells 

abschätzen können, wurden daher zunächst die offiziellen Zahlen aus den 

administrativen Daten der BA herangezogen. 

Wie unsere Analysen weiter zeigen, sind die bisherigen SGB II-

Anrechnungsvorschriften für die meisten SGB II-Haushalte günstiger als 

die Einkommensergänzung durch Wohngeld und Zuschüsse des SMWA-

Modells. Die Bruttoeinkommen, die zur Beendigung der Leistungsansprü-

che im SGB II erreicht werden müssen, sind im Vergleich zu den bisher 

beobachteten Einkommen hoch. D.h. der überwiegende Teil der bisher 

schon Erwerbstätigen mit aufstockendem SGB II-Bezug wird mit den Zu-

schüssen ohne Verhaltensanpassungen kurzfristig nicht erreicht. Dieses 

Ergebnis deckt sich weitgehend mit theoretischen Überlegungen, wonach 

es sich für viele ALG II-Bezieher schon unter den heutigen Anrechnungs-

regeln nicht oder nur sehr wenig rechnet, eine Vollzeitbeschäftigung anzu-

streben. 

Da die SV-Zuschüsse an die bundesweit weitgehend gleichen SV-Beiträge 

gekoppelt sind, Wohnkosten und damit die Bedarfe räumlich variieren, 

wirkt das Modell bei teueren Mieten oder bei anderen Mehrbedarfen ten-

denziell schwächer.  

Die Einführungskosten, d.h. die fiskalischen Effekte in der kurzen Frist und 

damit ohne Berücksichtigung von Verhaltensänderungen, sind durchweg 

negativ. Die öffentlichen Haushalte werden somit insgesamt entlastet, da 

den zusätzlichen Kosten des Vorschlags für den Sozialversicherungs-

zuschlag und das erhöhte Kindergeld kompensierende Einsparungen oder 

Mehreinnahmen an anderer Stelle gegenüber stehen. 

Die simulierte Höhe der gesamtfiskalischen Entlastung ist jedoch mit Vor-

sicht zu beurteilen. Mehrere Indikatoren deuten eindeutig darauf hin, dass 
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die Entlastungen für ALG II und KdU überschätzt werden. Das dürfte auch 

für die zusätzlichen SV-Beiträge und die höhere Einkommensteuer im 

Szenario 1 gelten, da die Abschaffung der Mini- und Midijobs sicher zu 

unmittelbaren Reaktionen führen wird. 

ng 

pruch möglicherweise eher geltend macht als 

eßen und somit einen Beitrag zum Abbau von 

Den „unsicheren“ fiskalischen Entlastungen stehen vergleichsweise sichere 

Belastungen entgegen, wenn der Zugang zu den SV-Zuschüssen und zum 

erhöhten Kindergeld einfach ist. Dafür kommt es vor allem auf die admi-

nistrative Umsetzung dieser beiden Leistungen an. Grundsätzlich ist zwar 

auch hier eine unvollständige Inanspruchnahme vorstellbar, aber nur 

dann, wenn die Zuschüsse auf Antrag und nicht mit der Steuererkläru

bzw. mit dem normalen Kindergeld quasi automatisch gewährt werden. 

Die Simulationen mit den Steuer-Transfer-Modellen führen zu einer deutli-

chen Überschätzung von ALG II-Beziehern mit eigenem Erwerbseinkom-

men. Dies führt uns zu der Vermutung, dass ein erheblicher Teil der nomi-

nal Anspruchsberechtigten keinen Antrag auf ergänzendes ALG II stellt. 

Diese Einschätzung wird von der Literatur geteilt. Becker (2006, S. 36f) 

beziffert die Zahl an Erwerbstätigen, die bezogen auf das Niveau von ALG 

II und KdU verdeckt arm sind, auf das Dreifache der tatsächlichen „Auf-

stocker“. Damit existiert ein großer Personenkreis, der bei Einführung des 

SV-Zuschusses und des erhöhten Kindergeldes potentiell anspruchsbe-

rechtigt wird und diesen Ans

seinen Anspruch auf ALG II. 

Die von uns berechneten Einspareffekte in den öffentlichen Budgets wür-

den durch eine solche Erhöhung der Anzahl der tatsächlichen Transfer-

empfänger deutlich sinken. Umgekehrt würde diese Mittel gezielt in Nied-

rigeinkommenshaushalte fli

versteckter Armut leisten.  

Die von uns berichteten Verteilungswirkungen basieren auf einem unter-

stellten Take-Up von 100 %, jeder nominelle Anspruch wird realisiert. Die 

Simulationen zeigen, dass die Effekte des SMWA-Modells, bezogen auf die 

gesamte personelle Einkommensverteilung, eher gering sind. Deutlichere 

Veränderungen zeigen sich dagegen, wenn man nur den Kreis der Trans-

ferempfänger (vor oder nach der Reform) betrachtet. In Übereinstimmung 

mit den fiskalischen Effekten sinkt die Summe aller verfügbaren Einkom-

men. Während vor allem die untersten Einkommensschichten innerhalb 
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der Gruppe der bisherigen Transferempfänger Einbußen hinnehmen müs-

sen, können Haushalte, die heute knapp über den Grenzen des SGB II lie-

gen, zum Teil ihr verfügbares Einkommen erhöhen. 

ie verschiedenen Haushaltstypen zu keiner 

weiteren Zunahme des Arbeitsangebotes. 

ht sogar den Rückzug 

“ zu den „großen“ Beschäf-

Bei den Arbeitsangebotseffekten ist zunächst der negative 

Partizipationseffekt hervorzuheben. Bei Erhalt der Mini- und Midijobs ist er 

betragsmäßig aber praktisch zu vernachlässigen. Das gesamte 

angebotene Arbeitsvolumen reagiert jedoch positiv. Das Arbeitsangebot in 

den niedrigen Stundenkategorien sinkt, während es in der 30- und der 40-

Stundenkategorie steigt. Der stärkste Zuwachs ergibt sich in der Vollzeit-

kategorie (40 h). Dieses Teilergebnis zeigt exemplarisch, dass die 

positiven Arbeitsangebotseffekte fast ausschließlich auf die erhöhte 

Anrechnung von eigenem Erwerbseinkommen zurückgehen. Sowohl der 

Sozialversicherungszuschuss als auch das erhöhte Kindergeld führen in 

ihrer gesamten Wirkung auf d

Die beabsichtigte Umschichtung der Beschäftigungsverhältnisse, weg von 

kleinen, das ALG II aufstockenden Teilzeitjobs, hin zu Vollzeitarbeitsver-

hältnissen ohne ergänzendes ALG II, wird grundsätzlich erreicht. Das zu-

sätzliche Arbeitsvolumen fällt mit ca. 55.000 Vollzeitäquivalenten aller-

dings recht gering aus. Dass der Effekt nicht größer ausfällt, hat seine Ur-

sache auch in den ausgeprägten Einkommenseffekten des SV-Zuschusses 

und des „erhöhten Kindergelds“. Grundsätzlich ist zwar jede Form der Ein-

kommens- bzw. Lohnsubvention mit diesem Problem behaftet, es sei denn 

die Förderung wird auf neue, zusätzliche Arbeitsverhältnisse beschränkt. 

Die Arbeitsanreizwirkungen des SMWA-Modell leiden zusätzlich unter der 

gemeinsamen Quasi-Veranlagung von Partnern in Paarhaushalten. Die 

konkrete Ausgestaltung des SV-Zuschusses mac

vom Arbeitsmarkt für einen der Partner attraktiv.  

Der Erhalt der Mini- und Midijobs (Szenario 2) hat praktisch keine Auswir-

kungen auf den gesamten Arbeitsangebotseffekt gemessen in Vollzeitäqui-

valenten. Der Rückgang des Arbeitsangebotes in Köpfen ist betragsmäßig 

jedoch deutlich kleiner als bei Abschaffung der Minijobs. In diesem Fall 

fällt die Strukturverschiebung von den „kleinen

tigungsformen weniger akzentuiert aus.  
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Insgesamt liegt mit dem Vorschlag eine mögliche Alternative zur aktuell 

diskutierten Neugestaltung der Hinzuverdienstmöglichkeiten und der Neu-

ordnung des Niedriglohnbereichs vor. Das SMWA-Modell ist vor allem des-

halb interessant, weil ein höheres Arbeitsangebot nicht mit zusätzlichen 

öffentlichen Mitteln erkauft wird. Das Niveau der Grundsicherung bleibt 

unangetastet. Umgekehrt steht damit auch fest, dass der Reformvorschlag 

praktisch keine großen (Netto-)Arbeitsangebotswirkungen entfachen kann. 

Ein anderes Resultat würde den Ergebnissen früherer Studien zu den Wir-

kungen von Lohnsubventionen oder Kombilohnmodellen widersprechen 

onkrete Ausgestaltung für Paare 

eiz zur Aufnahme einer Voll-

(vgl. z. B. SVR 2006). 

Kritisch zu sehen ist die per Saldo fehlende Effektivität des SV-Zuschusses 

und des erhöhten Kindergelds. An dieser Stelle sollte das SMWA-Modell 

korrigiert werden. Die Verknüpfung des SV-Zuschusses mit einem zeitli-

chen Mindestumfang des zu fördernden Beschäftigungsverhältnisses ist 

dabei vom Grundsatz her richtig. Die k

sollte jedoch dahingehend geändert werden, dass keine oder lediglich ge-

ringe negative Arbeitsanreize bestehen. 

Inwieweit das SMWA-Modell ähnlichen Reformvorschlägen unter- oder ü-

berlegen ist, hängt entscheidend von den politischen Vorgaben ab. Wenn 

das heutige Grundsicherungsniveau (ALG II plus KdU) nicht abgesenkt 

werden soll, und die Schaffung öffentlich verwalteter Arbeitsgelegenheiten 

– wie im Modell des Sachverständigenrats vorgesehen – nicht erwogen 

wird, dann bleiben nicht mehr viele Stellschrauben auf der Arbeitsange-

botsseite übrig. Da jede Form der Einkommensaufstockung durch „In-

Work Benefits“ schnell hohe fiskalische Kosten verursacht, sind gut dotier-

te Kombilohnarrangements weder ökonomisch sinnvoll noch politisch rea-

lisierbar. Damit verbleibt die Neuordnung der Hinzuverdienstmöglichkeiten 

als einzig verfügbarer Hebel. Auf den Punkt gebracht schlägt das SMWA-

Modell vor, die Hinzuverdienstmöglichkeiten einzuschränken und die da-

durch eingesparten Mittel als zusätzlichen Anr

zeitbeschäftigung wieder auszuschütten. Wie die Simulationsrechnungen 

zeigen, ist dieser Weg grundsätzlich möglich. 

Offen bleibt die Frage, ob der Vorschlag als bedürftigkeitsorientierte Leis-

tung oder lediglich als einkommensgeprüfter Zuschuss ausgestaltet wer-

den sollte. Im ersten Fall würde man den Fiskus stärker schonen und der 
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horizontalen Gerechtigkeit mehr Rechnung tragen. Im zweiten Fall würden 

mehr Menschen vom Stigma des Sozialleistungsbezugs befreit, weil sich 

der Anreiz, das ALG II zu verlassen, bei Verzicht auf eine strikte Bedürf-

chkeiten an der Bedürftigkeitsschwelle einen Bonus in 

 unterjährig verändern. Dieser Sach-

 auf jeden Fall weiter verfolgt werden, weil er die Chance böte, das 

tigkeitsprüfung zusätzlich verstärken würde. 

Ein Schwachpunkt der jetzigen Spezifikation des Vorschlages ist deren ho-

he Komplexität. Es gibt viele Schwellenwerte durch Einkommens- und Ar-

beitszeitgrenzen, die sogar beim Sozialversicherungs- und Kinderzuschlag 

unterschiedlich ausfallen. Vor allem bei Paarhaushalten und Haushalten 

mit Kindern sind die Regelungen wenig transparent. Würde man zusätzlich 

an den bestehenden Regelungen zu den Mini- und Midi-Jobs festhalten, 

stiege die Komplexität auf ein sicher nicht mehr erträgliches Niveau. Wenn 

man das Gutachten aus politischen Gründen nicht eins zu eins umsetzen 

möchte, könnte man darüber nachdenken, ob die Grundgedanken in Tei-

len mit einfacheren Mitteln realisierbar sind. So könnten beispielsweise die 

Hinzuverdienstmögli

Aussicht stellen, der dann in einem bestimmten Einkommensintervall ab-

zuschmelzen wäre. 

Die Frage der Regelungsdichte verweist auf den Aspekt der administrati-

ven Umsetzung. Der Vorschlag impliziert eine Umschichtung von Transfer-

empfängerströmen von den Bedarfsträgern des SGB II zu den Finanz- und 

Wohngeldämtern. Aufgrund der bekannter Maßen geringen Stetigkeit 

niedriger Einkommen sind zusätzliche Verwaltungskosten schon alleine 

deshalb nicht ausgeschlossen, weil Personen je nach Einkommensverlauf 

mal zuschussberechtigt sein können und mal nicht. Zudem kann sich die 

Höhe des Zuschussanspruchs auch

verhalt ist den Bedarfsträgern des SGB II sicher wohl vertraut, sollte sich 

aber nicht noch weiter verstärken. 

Positiv festzuhalten ist jedoch, dass die Arbeitsgemeinschaften und optie-

renden Kommunen bei Umsetzung des Vorschlags von Personen entlastet 

werden, die vorrangig kein Beschäftigungsproblem, sondern ein Einkom-

mensproblem haben. Kurzfristig könnten bei Umsetzung des Vorschlags 

mindestens 220.000 erwerbstätige Hilfebezieher und deren Angehörige 

aus dem ALG II ausscheiden. Langfristig wird sich diese Zahl durch Ver-

haltensänderungen sehr wahrscheinlich erhöhen. Dieser Gedanke sollte 

daher
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Fordern und Fördern für die verbleibenden Hilfeempfänger zu intensivie-
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6 

6.1 

Anhang 

Modellparameter 

Tabelle 19: Modellparameter 
Ausgewählte Modellparameter zur Bestimmung der kurzfristigen fiskalischen Effekte

Datenbasis: EVS 2003 SOEP 2004/2005
Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung Gesamtbevölkerung

     Sozialversicherungsbeiträge

-Mietobergrenzen
Verwendet werden die Mietobergrenzen des §8 WoGG. Jedem 
Haushalt wird  in Abhängigkeit von der Gemeindegrößenklasse und 
dem Bundesland eine Mietstufe zugeordnet. Zusätzlich wird das 
Baujahr der Wohnung berücksichtigt.

-Mietobergrenzen
Verwendet wird eine Mietobergrenze, die das 1,1-fache der 
Mietobergrenze aus §8 WoGG einer Wohnung mit Mietstufe 3 und einem 
Bezugsjahr zwischen 1966 und 1991.

     Sozialversicherungsbeiträge

- Einkommensbegriff
Der Einkommensbegriff bei der Berechnung des Zuschusses umfasst das Bruttoeinkommen aus abhängiger Beschäftigung, 
Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Einkommen aus Vermögen, Arbeitslosengeld und Renten. Nicht berücksichtigt werden 
private Unterhaltszahlungen, Wohngeld und Kindergeld.

-Zuschussberechtigte Personen
Von der Zuschussprüfung ausgeschlossen werden Studenten, Selbstständige, selbstständige Landwirte und Beamte.

-Arbeitszeitregel
Die Arbeitszeitregel dominiert die Einkommensregel. Um den vollen SV-Zuschuss zu erhalten, müssen Alleinstehende, 
Alleinerziehende mit Kindern über 14 Jahre, Erwerbstätige in Paarhaushalten mit Kindern über 14 Jahren und Erwerbstätige in 
einem Paarhaushalt mit nur einem Erwerbstätigen mindestens 30 Wochenstunden erwerbstätig sein. Um den halben Zuschuss zu 
erreichen, reduziert sich die Stundengrenze auf 15 Wochenstunden. Für Alleinerziehende mit Kindern unter 15 Jahren gelten 
Stundengrenzen von 10 Wochenstunden für den halben SV-Zuschuss und 20 Wochenstunden für den vollen SV-Zuschuss. In 
Paarhaushalten mit zwei Erwerbstätigen und Kindern unter 15 Jahren kann einer der beiden Erwerbstätigen ebenfalls die 10/20-
Regel in Anspruch nehmen. Die Verteilung der Stundengrenzen auf die beiden Partner wird so gewählt, dass der Haushalt die 
Höhe der maximal zu erreichenden Zuschüsse optimiert.

-Paarhaushalte
Als Paare gelten sowohl verheiratete als auch unverheiratete Paare. Für die Einstufung unterhalb oder in die Gleitzone wird bei 
Paaren das Einkommen beider Partner berücksichtigt. Die Zuschüsse werden jedoch individuell nach den individuell abgeführten 
Sozialversicherungsbeiträgen berechnet.

-Einkommensregel
Ein voller Zuschuss wird bei Alleinstehenden und Alleinerziehenden bis zu einem Einkommen von 750 € und bei Paaren bis zu 
1.300 € gewährt. Bei höheren Einkommen wird der Zuschuss innerhalb einer Gleitzone linear abgeschmolzen. Die Gleitzone 
endet bei Alleinstehenden und Alleinerziehenden bei 1.300 € und bei Paaren bei 2.000 €.

     Wohngeld Es gelten die Bestimmungen des Status quo, zu berücksichtigen ist:

Es gelten die Bestimmungen des Status quo, abweichend gilt:

-Verrechnung mit dem SV-Zuschuss und dem erhöhten Kindergeld                                                                                                      
Bei der Berechnung des ALGII-Anspruches wird ein möglicher SV-Zuschuss und das erhöhte Kindergeld als Einkommen der 
Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt. Dabei handelt es sich zunächst allein um eine technische Vereinfachung in der 
Programmgestaltung. Sie dient der Identifikation der Haushalte, die  trotz SV-Zuschuss das ALG II nicht verlassen. Bei der 
Bestimmung der fiskalischen Effekte wird der SV-Zuschuss und das erhöhte Kindergeld, die auf diese Haushalte entfallen, wieder 
herausgerechnet. 
-Zuschuss zur SV
Unter den Bedingungen der Arbeitszeit- und Einkommensregel wird für Erwerbstätige ein Zuschuss zum Arbeitnehmeranteil der 
Sozialversicherungsbeiträge gewährt. Die maximale Höhe des Zuschusses ist damit durch die Höhe der SV-Beiträge vorgegeben.

-Freibetrag bei Erwerbstätigkeit
Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Freibetrags bleibt wie im Status quo das Bruttoeinkommen. Aus diesem errechnet 
sich der Freibetrag im Referenzszenario nach folgender Regel: Grundsätzlich bleiben 15% des Bruttoeinkommens 
anrechnungsfrei, mindestens jedoch 30 €. Bei Alleinstehenden und Alleinerziehenden beträgt der maximale Freibetrag 112,5 €, 
bei Paarhaushalten maximal 195 € für beide zusammen.

    Sozialversicherungszuschuss

-Kein Verrechnung mit dem SV-Zuschuss und dem erhöhten Kindergeld
Bei der Berechnung des Wohngeldanspruches wird ein möglicher SV-Zuschuss und das erhöhte Kindergeld nicht als Einkommen
bei der Einkommensanrechnung berücksichtigt.

Es gilt der Rechtsstand 2007, insbesondere:

-Bedarfsgemeinschaften 
Bedarfsgemeinschaften bestimmen sich nach dem SGB II. Der Bedarfsgemeinschaft angehörige unverheiratete Kinder bis 25 Jahre gehören 
nicht zur Bedarfsgemeinschaft der Eltern, soweit sie die Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes aus eigenem Einkommen 
bestreiten können. Wird für dieses Kind noch Kindergeld gewährt, wird das den Bedarf des Kindes übersteigende Einkommen maximal bis zur 
Höhe des Kindergeldes als sog. "überschüssiges Kindergeld" den Einkommen der Eltern zugerechnet. Andere Einkommen werden von den 
aus der Bedarfsgemeinschaft ausscheidenden Kindern nicht auf die Eltern übertragen.  

Es gelten die Beiträge und Beitragsbemessungsgrenzen zum 1.01 2007. Die im Status quo bestehende Begünstigung von Mini- und Midi-Jobs 
wird abgeschafft. Die volle Sozialversicherungspflicht gilt ab dem ersten Euro.

     SGB II

     SGB II

Referenzszenario:

     Wohngeld Es gilt der Rechtsstand 2007, insbesondere:

Gültige Beiträge und Beitragsbemessungsgrenzen zum 1.01 2007

-Vorrangigkeit
Der Wohngeldanspruch ist Ansprüchen aus dem SGB II grundsätzlich vorrangig. Könnte ein Haushalt mit dem Wohngeld eine geringere 
Leistung erreichen als  nach dem SGB II, hat er jedoch ein Wahlrecht zwischen beiden Leistungen. Solange der simulierte Wohngeldanspruch 
über den simulierten Leistungen nach SGB II liegt, entscheidet sich der Haushalt für das Wohngeld u.U.

Rechtsstand Status quo:
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Datenbasis: EVS 2003 SOEP 2004/2005

-Einkommensbegriff
Der Einkommensbegriff bei der Berechnung des erhöhten Kindergeldes stimmt mit dem Einkommensbegriff bei der Berechnung 
des SV-Zuschusses überein.

-Arbeitszeitregel
Die Arbeitszeitregel dominiert die Einkommensregel. Um das volle erhöhte Kindergeld zu erhalten, muss in Paarhaushalten 
mindestens einer 30 Wochenstunden oder beide zwischen 15 und unter 30 Wochenstunden erwerbstätig sein. Für 
Alleinerziehende gilt ebenfalls die 30 Stundengrenze. Der halbe Zuschuss wird in Paarhaushalten gewährt, wenn nur ein Partner 
zwischen 15 und unter 30 Wochenstunden erwerbstätig ist und der andere Teil nicht erwerbstätig ist. Alleinerziehende erhalten 
den halben Zuschuss ebenfalls bei einer Wochenarbeitszeit zwischen 15 und 30 Stunden.

    Erhöhtes Kindergeld

-Paarhaushalte
Als Paare gelten sowohl verheiratete als auch unverheiratete Paare. Für die Einstufung unterhalb oder in die Gleitzone wird bei 
Paaren das Einkommen beider Partner berücksichtigt. 

-Erhöhtes Kindergeld
Unter den Bedingungen der Arbeitszeit- und Einkommensregel wird für Haushalte ein erhöhtes Kindergeld gewährt. Es beträgt 53 € je Monat 
für Kinder bis 14 Jahre und 122 € für Kinder bis unter 25 Jahre.
-Einkommensregel
Das volle erhöhte Kindergeld wird bei Alleinerziehenden bis zu einem Einkommen von 1.300 € und bei Paare bis zu 2.000 € 
gewährt. Bei höheren Einkommen wird der Zuschuss innerhalb einer Gleitzone linear abgeschmolzen. Die Gleitzone endet bei 
Alleinerziehenden mit einem Kind bei 1.700 € und bei Paaren mit einem Kind bei 2.400 €. Sie erhöht sich bei beiden 
Haushaltstypen für jedes weitere Kind um 400 €.

Referenzszenario:

 
 

6.2 Typische Haushalte und deren Bedarf 
Die folgende Tabelle weist den durchschnittlichen Bedarf von verschiede-

nen Haushaltstypen nach dem SGB II aus. Den Berechnungen liegen Sta-

tistiken über die anerkannten Kosten der Unterkunft für Kaltmiete und Ne-

benkosten zugrunde. 

Tabelle 20: Typische Haushalte und Bedarf (€ je Monat) 

Alleinstehend - 345 157 216 561

Alleinerziehend, 1 
Kind u. 15 Jahre 124 676 266 368 1.044

Paar ohne Kind - 622 232 333 955

Paar mit 1 Kind u. 
15 Jahre - 829 298 418 1.247

KdU 
gesamt

Gesamt-
bedarfHaushaltstyp Mehrbedarf Bedarf LU Kaltmiete

 
Quelle: Eigene Berechnungen. 
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6.3 SV-Beiträge für Mini- und Midi-Jobs 
Die im SMWA vorgeschlagene Abschaffung der Subventionierung von Mini- 

und Midi-Jobs durch ihre volle Einbeziehung in die SV-Pflicht führt bei Ver-

nachlässigung von Anpassungsreaktionen der Beschäftigten und der Be-

triebe rechnerisch zu Mehreinnahmen in der Sozialversicherung von knapp 

2,4 Mrd. Euro. Hinzu kommen Steuereinnahmen, die vor allem bei Mini-

Jobs in Nebenbeschäftigung anfallen, wenn die Pauschalbesteuerung ent-

fällt. Zugrunde gelegt wurden die 2007 gültigen Abgabensätze, bei Mini-

Jobs 28% Pauschalabgabe der Arbeitgeber. 

Als Datenbasis für Anzahl und Lohnhöhe der Mini- und Midi-Jobs wurde 

der Stichtag Juni 2005 des Jahreszeitraummaterials der Beschäftigtensta-

tistik (BEH) verwendet. In Szenario 1 wurde für Arbeitnehmer grundsätz-

lich der um 0,9%-Punkte erhöhte Beitrag in der GKV angesetzt. 

Die Beitragseinnahmen der SV setzten sich folgendermaßen zusammen: 

Tabelle 21: Schätzung der SV-Einnahmen aus Mini- und Midi-Jobs 

AG-Beiträge 
ausschließlich gfB 3.976 2.819 -1.157

AN-Beiträge 
ausschließlich gfB 0 2.947 2.947

AG-Beiträge gf Nebenjob 970 688 -282

AN-Beiträge gf Nebenjob 0 719 719

AG-Beiträge Gleitzone 754 754 0

AN-Beiträge Gleitzone 659 788 128

Gesamt 6.361 8.716 2.355

Szenario 2Sozialversicherungs-
beiträge aus Status Quo Szenario 1

 
Quelle: Eigene Berechnungen, Beschäftigtenhistorik des IAB 2005. 
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6.4 Schätzergebnisse für die Lohngleichungen 

Tabelle 22: Lohngleichungen, Heckman Selektionskorrektur, ML 
--------------------------------------------------------------------------------------
                Variable |    Frauen(ost)   Frauen(west)    Männer(ost)    Männer(west)   
-------------------------+------------------------------------------------------------
Lohn                     |                                                            
        Ausbildungsjahre |     0.072***       0.057***       0.050***       0.041***  
Berufserfahrung Vollzeit |    -0.004          0.002         -0.012***      -0.003***  
Berufserfahrung Teilzeit |    -0.007*        -0.006***      -0.023***      -0.020***  
    Erwerbsunterbrechung |    -0.189***      -0.032**       -0.194***      -0.161***  
Erwerbsunterbrechung q~t |     0.023**       -0.005          0.039***       0.035***  
   Betriebszugehörigkeit |     0.022***       0.020***       0.012***       0.015***  
               quadriert |    -0.032***      -0.028***      -0.018**       -0.021***  
                   Alter |     0.145***       0.075***       0.095***       0.069***  
             Alter^2/100 |    -0.323***      -0.137***      -0.195**       -0.118***  
           Alter^3/10000 |     0.243***       0.076*         0.148**        0.069*    
             Verheiratet |    -0.000         -0.025*         0.024          0.040***  
         Getrennt lebend |     0.036          0.047*         0.046         -0.034     
              Geschieden |     0.003          0.055***       0.014         -0.001     
                Kind < 3 |     0.109***       0.052**        0.057**        0.046***  
                Kind 4-6 |     0.128***       0.030*         0.019          0.043***  
              Ost-Berlin |     0.155***                      0.166***                 
              Dummy 1996 |     0.008          0.005          0.001          0.005     
              Dummy 1997 |     0.048***       0.008          0.042***       0.018**   
              Dummy 1998 |     0.054***       0.033***       0.049***       0.025***  
              Dummy 1999 |     0.079***       0.038***       0.040***       0.032***  
              Dummy 2000 |     0.060***       0.021**        0.063***       0.036***  
              Dummy 2001 |     0.087***       0.036***       0.101***       0.057***  
              Dummy 2002 |     0.132***       0.093***       0.154***       0.124***  
              Dummy 2003 |     0.145***       0.117***       0.194***       0.157***  
                 Deutsch |                   -0.153**                      -0.177***  
Ausbildungsjahre * deu~h |                    0.017***                      0.018***  
                Constant |    -0.902**        0.353          0.179          0.792***  
-------------------------+------------------------------------------------------------
Selektion                |                                                            
     Hauptschulabschluss |     2.108***       0.313***       0.256          0.435***  
      Realschulabschluss |     1.624***       0.219***       0.473          0.125     
                  Abitur |     0.821         -0.654***      -0.904**       -0.867***  
                   Lehre |     2.343***       0.553***       0.782***       0.520***  
                 Studium |     2.700***       0.660***       1.402***       0.843***  
         Berufserfahrung |     0.023***       0.013***       0.033***       0.032***  
    Erwerbsunterbrechung |    -1.315***      -0.456***      -1.489***      -1.375***  
Erwerbsunterbrechung q~t |     0.130***      -0.052***       0.187***       0.176***  
         26<= Alter <=30 |     0.198*         0.579***       0.149          0.139**   
         31<= Alter <=35 |     0.328**        0.652***       0.079          0.253***  
         36<= Alter <=40 |     0.109          0.740***      -0.031          0.177*    
         41<= Alter <=45 |     0.130          0.741***      -0.324*         0.088     
         46<= Alter <=50 |    -0.230          0.669***      -0.428**       -0.158     
         51<= Alter <=55 |    -0.417*         0.465***      -0.774***      -0.471***  
         56<= Alter <=60 |    -1.152***      -0.042         -1.491***      -1.299***  
             Verheiratet |     0.351***       0.041          0.307***       0.239***  
         Getrennt lebend |    -0.474***      -0.082         -0.734***       0.253*    
              Geschieden |    -0.124          0.012         -0.222*         0.142*    
                Kind < 3 |    -0.570***      -1.022***      -0.291***      -0.064     
                Kind 4-6 |     0.568***       0.074*        -0.062         -0.090     
               Kind 7-16 |     0.004          0.082**        0.111*         0.075*    
                 Kind 17 |     0.127          0.054          0.151          0.131*    
        Erwerbsminderung |    -0.006***      -0.008***      -0.002         -0.008***  
Sonst. Nettohaushaltse~n |    -0.771***      -0.220***      -1.372***      -0.576***  
               quadriert |     0.606***       0.032***       1.675***       0.203***  
              Dummy 1996 |    -0.014         -0.012         -0.134**       -0.027     
              Dummy 1997 |     0.101         -0.011         -0.039          0.050     
              Dummy 1998 |     0.102         -0.010         -0.059          0.043     
              Dummy 1999 |     0.179**       -0.093**        0.115          0.127**   
              Dummy 2000 |     0.149**       -0.160***       0.101          0.037     
              Dummy 2001 |     0.226***      -0.074**        0.113          0.077     
              Dummy 2002 |     0.323***       0.031          0.165**        0.185***  
              Dummy 2003 |     0.191***      -0.001          0.028          0.015     
                Constant |    -0.580          0.409***       1.528***       1.115***  
-------------------------+------------------------------------------------------------
athrho          Constant |     0.176         -0.036         -0.164***      -0.122***  
-------------------------+------------------------------------------------------------
lnsigma         Constant |    -1.073***      -1.059***      -1.155***      -1.186***  
-------------------------+------------------------------------------------------------
                       N |     59094         172125          55512         147070     
                    df_m |        24             25             24             25     
                      ll |    -31398         -94981         -26686         -65071     
--------------------------------------------------------------------------------------
legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01  
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6.5 Schätzergebnisse des Arbeitsangebotsmodells für 
die Haushaltstypen 

Tabelle 23: Conditional Logit Schätzung für die Gruppe Alleinstehende Frauen 
Conditional (fixed-effects) logistic regression   Number of obs   =       5446
                                                  LR chi2(18)     =     949.81
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
Log likelihood = -1039.0131                       Pseudo R2       =     0.3137

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Variable |    Coef.          Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------
       Monatl.Nettohaushaltseikommen (Log) |     6.580***      2.511296     2.62   0.009     1.657913    11.50201
           Mon. Nettohaushaltseink. quadr. |     0.246***      .0451399     5.45   0.000     .1573832    .3343285
             NettohhEK X Freizeit der Frau |    -1.892***      .5431056    -3.48   0.000    -2.956819   -.8278844
                   Freizeit der Frau X Ost |    -0.168          .363737    -0.46   0.645    -.8804167    .5454063
          Freizeit der Frau X Nationalität |     1.668***      .5869301     2.84   0.004     .5179664     2.81869
                         Freizeit der Frau |   110.910***      17.81611     6.23   0.000     75.99101    145.8289
                  Freizeit der Frau quadr. |   -12.596***      2.133791    -5.90   0.000    -16.77849   -8.414186
           Freizeit der Frau X Hochbildung |     1.575         1.214751     1.30   0.195    -.8063664    3.955372
        Freizeit der Frau X Niedrigbildung |     2.471*        1.270887     1.94   0.052    -.0195888    4.962195
                 Freizeit der Frau X Alter |     0.005         .4001871     0.01   0.990    -.7793139    .7893907
          Freizeit der Frau quadr. X Alter |    -0.020         .0496714    -0.40   0.686     -.117448    .0772604
          Freizeit der Frau X Alter quadr. |     0.003**       .0013195     2.20   0.028     .0003218     .005494
                     Leisure X handicapped |    -0.568         1.347792    -0.42   0.673    -3.210005    2.073243
      Freizeit der Frau X Kind bis 6 Jahre |     3.740***      .5335833     7.01   0.000     2.694509    4.786117
       Freizeit der Frau X Kind 7-16 Jahre |     0.964***        .23982     4.02   0.000     .4936397    1.433717
       Freizeit der Frau X Kind >=17 Jahre |     0.451         .2927858     1.54   0.124     -.122901    1.024798
   Dummy für Teilzeiterwerbstätigkeit Frau |    -3.579***      .2669647   -13.41   0.000    -4.102351   -3.055869
   Dummy für Vollzeiterwerbstätigkeit Frau |    -1.844***      .3815507    -4.83   0.000    -2.592254   -1.096603
-------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------
legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01  
 
Tabelle 24: Conditional Logit Schätzung für die Gruppe Alleinstehende Männer 

Conditional (fixed-effects) logistic regression   Number of obs   =       4200
                                                  LR chi2(14)     =     984.29
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
Log likelihood = -675.40332                       Pseudo R2       =     0.4215
                                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Variable |    Coef.         Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------
       Monatl.Nettohaushaltseikommen (Log) |    11.848***     2.557931     4.63   0.000     6.834257    16.86116
           Mon. Nettohaushaltseink. quadr. |    -0.005        .0416491    -0.12   0.904    -.0866637    .0765979
           NettohhEK X Freizeit des Mannes |    -2.675***     .5545335    -4.82   0.000    -3.761809   -1.588078
                       Freizeit des Mannes |    78.996***     19.51295     4.05   0.000     40.75107    117.2404
                Freizeit des Mannes quadr. |    -7.014***     2.285689    -3.07   0.002    -11.49339   -2.533653
         Freizeit des Mannes X Hochbildung |     1.992        2.083973     0.96   0.339    -2.092279    6.076746
      Freizeit des Mannes X Niedrigbildung |     2.542        2.125437     1.20   0.232    -1.623739    6.707822
                 Freizeit des Mannes X Ost |     0.479        .3560915     1.35   0.178    -.2186751    1.177178
        Freizeit des Mannes X Nationalität |     0.603        .7964092     0.76   0.449     -.958034    2.163833
               Freizeit des Mannes X Alter |    -1.057**      .4232873    -2.50   0.013    -1.886268   -.2270122
                     Leisure X handicapped |     0.652        .8463291     0.77   0.441    -1.006872    2.310677
        Freizeit des Mannes X Alter quadr. |     0.001        .0014248     0.93   0.351    -.0014642    .0041208
        Freizeit des Mannes quadr. X Alter |     0.125**      .0510027     2.46   0.014     .0254769    .2254039
   Dummy für Vollzeiterwerbstätigkeit Mann |     5.671***     .3263493    17.38   0.000     5.031172    6.310438
-------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------
legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01       

 


